
Kirchliche Gesetze

Kirchliches Gesetz
zur Übernahme und Ausführung

des Kirchenbeamtengesetzes der EKD
(KirchenbeamtenAG – AG KBG.EKD)

Vom 29. April 2006

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz
zur Übernahme und Ausführung des Kirchenbeamten-
gesetzes der EKD für den Bereich der Evangelischen
Landeskirche in Baden beschlossen:

Artikel 1
Übernahmegesetz

Das Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in
Deutschland (Kirchenbeamtengesetz der EKD –
KBG.EKD) vom 10. November 2005 (ABl. S. 551) *) wird
für die Evangelische Landeskirche in Baden nach Maß-
gabe der Bestimmungen des Artikels 2 übernommen.

*) nachfolgend (ab Seite 151) abgedruckt

Artikel 2
Ausführungsgesetz

§ 1
(Zu § 4) Dienstherr

Dienstherr der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
ist die anstellende kirchliche Anstalt, Stiftung oder Körper-
schaft des öffentlichen Rechts.

§ 2
(Zu §§ 16,17) Personalaktenführung

Über den Inhalt und die Führung der Personalakten in
der Evangelischen Landeskirche in Baden sowie das
Recht auf Auskunft und Einsicht kann der Evangelische
Oberkirchenrat nähere Regelungen erlassen.

§ 3
(Zu § 35) Unterhalt

Die Gewährung von Besoldung und Versorgung wird
durch das kirchliche Gesetz über die Besoldung und Ver-
sorgung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten,
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das kirchliche Gesetz über den Religionsunterricht in
der Evangelischen Landeskirche in Baden, durch das
kirchliche Gesetz über den Vorruhestand von Pfarrerinnen
und Pfarrern sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten und das kirchliche Gesetz über die Gewährung
von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen
geregelt. Die Erstattung von Reise- und Umzugskosten
richtet sich nach dem kirchlichen Dienstreisekosten-
gesetz bzw. dem kirchlichen Gesetz über die Umzugs-
kosten.

§ 4
(zu § 72) Verfahren und Rechtsfolgen

Die Anwendung von § 72 Abs. 4 wird ausgeschlossen.

§ 5
(Zu §§ 87, 89) Rechtsweg, Vorverfahren

und Zustellungen

Der Rechtsweg, die Erforderlichkeit eines Vorverfahrens
und die Zustellung sind im kirchlichen Gesetz über die
Ordnung der kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit ge-
regelt.

§ 6
(Zu § 91) Kirchenleitende Organe und Ämter

Die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der kirchen-
leitenden Organe und Ämter richten sich nach den
Bestimmungen der Grundordnung.

§ 7
(Zu § 92) Kirchenbeamtenvertretung

Bei der Vorbereitung allgemeiner Regelungen für das
Dienstverhältnis der Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten sind die Bestimmungen des Arbeitsrechts-
regelungsgesetzes zu beachten.

§ 8
(Zu §§ 14, 26, 27 Abs. 3, 28 Abs. 1, 38 Abs. 4, 39,
42, 48, 50 Abs. 5, 51 Abs. 4, 54 Abs. 3, 66 Abs. 1)

Anwendung staatlichen Rechts

(1) In den im Folgenden aufgeführten Bereichen finden
die für Beamtinnen und Beamte des Landes Baden-
Württemberg jeweils geltenden Bestimmungen ent-
sprechende Anwendung:

1. Laufbahnbestimmungen,

2. Annahme von Zuwendungen,

3. politische Betätigung und Mandatsbewerbung,

4. Arbeitszeit,

5. Urlaub,

6. Mutterschutz, Elternzeit, Teilzeitbeschäftigung während
der Elternzeit, Jugendarbeitsschutz, Arbeitsschutz,
Schwerbehindertenrecht,

7. Beurteilung,

8. Nebentätigkeitsrecht,

9. Altersteilzeit bei Vorliegen einer Schwerbehinderten-
eigenschaft,

10. Anspruch auf Beihilfe während der Zeit einer Be-
urlaubung sowie

11. Eintritt in den Ruhestand bei Religionslehrern.

Der Evangelische Oberkirchenrat wird ermächtigt, die
für den kirchlichen Dienst notwendigen abweichenden
Regelungen durch Rechtsverordnung zu treffen.

(2) Für die Religionslehrerinnen und Religionslehrer
gelten diese Bestimmungen, sofern im kirchlichen
Gesetz über den Religionsunterricht in der Evan-
gelischen Landeskirche in Baden keine speziellen
Regelungen getroffen sind.

§ 9
Dienstkleidung

Für eine Verpflichtung der Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamten zum Tragen von Dienstkleidung finden
die für Beamtinnen und Beamte des Landes Baden-
Württemberg jeweils geltenden Bestimmungen ent-
sprechende Anwendung.

Artikel 3
Änderung des Kirchenbeamtenbesoldungsgesetzes

Das kirchliche Gesetz über die Besoldung und Ver-
sorgung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
vom 29. April 1998 (GVBl. S. 101), zuletzt geändert am
25. Oktober 2001 (GVBl. 2002 S. 26) wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 2 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Dies gilt auch im Falle des Bezugs einer Dienst-
wohnung gemäß § 30 Abs. 2 2. Alt. Kirchengesetz
über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
in der Evangelischen Kirche in Deutschland.“

2. § 2 Abs. 2 S. 2 erhält folgenden Wortlaut: „Anzu-
wenden ist ferner § 54 Abs. 1 Pfarrerbesoldungs-
gesetz“.

3. Es wird folgender § 6 angefügt:

„§ 6 Wartegeld

Im Falle einer Versetzung in den Wartestand wird
Wartegeld entsprechend den Vorschriften über den
einstweiligen Ruhestand ausgezahlt.“

Artikel 4
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt zu dem vom Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland durch Verordnung bestimmten
Zeitpunkt in Kraft. Gleichzeitig tritt das kirchliche
Gesetz die Beamten der Evangelischen Landeskirche
in Baden betreffend vom 14. Juni 1930 außer Kraft.

Dieses kirchliche Gesetz wird hiermit verkündet.

K a r l s r u h e , den 29. April 2006

Der Landesbischof

D r . U l r i c h F i s c h e r
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Kirchengesetz
über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten

in der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Kirchenbeamtengesetz der EKD – KBG.EKD)

Vom 10. November 2005

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf Grund
des Artikels 10 Abs. 1 und Abs. 2 Buchstabe a und des
Artikels 10a Abs. 2 Buchstabe b und c der Grundord-
nung der Evangelischen Kirche in Deutschland das
folgende Kirchengesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht
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§ 20 Beratungs- und Gehorsamspflicht
§ 21 Verantwortlichkeit
§ 22 Beschränkung bei Vornahme von Amtshandlungen
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§ 34 Fürsorgepflicht des Dienstherrn
§ 35 Unterhalt
§ 36 Abtretung von Schadensersatzansprüchen
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§ 75 Grundbestimmung
§ 76 Entlassung kraft Gesetzes
§ 77 Entlassung wegen einer Straftat
§ 78 Wirkungen eines Wiederaufnahmeverfahrens
§ 79 Entlassung ohne Antrag
§ 80 Entlassung auf Verlangen
§ 81 Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit
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Teil 1 Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Dienst im Kirchenbeamtenverhältnis

(1) Der Dienst der Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten gründet auf dem Auftrag, den die Kirche von
ihrem Herrn Jesus Christus erhalten hat. Alle in den
Dienst der Kirche Berufenen wirken an der Erfüllung
dieses Auftrags mit.

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte stehen
in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treue-
verhältnis (Kirchenbeamtenverhältnis).

§ 2
Geltungsbereich, Dienstherrnfähigkeit

(1) Dieses Kirchengesetz gilt für die Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse. Es gilt ferner für die Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten der Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über
die die Evangelische Kirche in Deutschland, eine Glied-
kirche oder ein gliedkirchlicher Zusammenschluss die
Aufsicht führt.

(2) Die in Absatz 1 genannten Rechtsträger (Dienst-
herren) besitzen das Recht, Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamte zu haben (Dienstherrnfähigkeit), soweit
das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland,
der Gliedkirchen oder der gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse je für ihren Bereich nicht Einschränkungen
vorsieht.

§ 3
Funktionsvorbehalt

In das Kirchenbeamtenverhältnis soll berufen werden,
wer überwiegend kirchliche Aufsichtsbefugnisse
ausüben oder überwiegend andere Aufgaben von
besonderer kirchlicher Verantwortung wahrnehmen soll.

Teil 2 Das Kirchenbeamtenverhältnis

Kapitel 1 Allgemeines

§ 4
Dienstherr, oberste Dienstbehörde, Dienst-
vorgesetzte, Vorgesetzte, Dienstaufsicht

(1) Dienstherr der Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten sind jeweils die in § 2 Abs. 1 genannten
Rechtsträger. Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
eines Dienstherrn nach § 2 Abs. 1 Satz 2 gewährt nach
Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse neben dem Dienstherrn auch die
aufsichtsführende Kirche Fürsorge und Schutz; die
Treuepflicht dieser Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten besteht auch gegenüber der aufsichts-
führenden Kirche.

(2) Die oberste Dienstbehörde der Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten ist die oberste Behörde ihres
Dienstherrn, in dessen Dienstbereich sie ein Amt be-
kleiden.

(3) Dienstvorgesetzte sind diejenigen, die für kirchen-
beamtenrechtliche Entscheidungen über die persön-
lichen Angelegenheiten der ihnen nachgeordneten
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten zuständig
sind. Vorgesetzte sind diejenigen, die ihnen für ihre
dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen können.

(4) Die Dienstvorgesetzten und die oberste Dienst-
behörde üben die Dienstaufsicht nach Maßgabe
dieses Kirchengesetzes und der Regelungen aus,
die die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse je für ihren Bereich treffen.

§ 5
Dienst bei mehreren Rechtsträgern

(1) Besteht eine mit einer Kirchenbeamtin oder einem
Kirchenbeamten besetzbare Stelle für mehrere Rechts-
träger nach § 2 Abs. 1, so können die Rechtsträger ein-
vernehmlich regeln, wer Dienstherr sein soll. Treffen die
Rechtsträger keine einvernehmliche Regelung, so ist
der Dienstherr derjenige Rechtsträger, für den über-
wiegend Aufgaben wahrzunehmen sind.

(2) Der Dienstherr nach Absatz 1 übt die Rechte der
oder des Dienstvorgesetzten im Einvernehmen mit den
anderen beteiligten Rechtsträgern aus. Die beteiligten
Rechtsträger können gemeinsam eine Dienstanweisung
erlassen; im Übrigen obliegt die Dienstaufsicht jedem
Rechtsträger für seinen Bereich.

(3) Erhält eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchen-
beamter im Einverständnis des Dienstherrn von einem
anderen Rechtsträger nach § 2 Abs. 1 einen besonderen
Auftrag, so gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Ergeben sich Meinungsverschiedenheiten zwischen
den beteiligten Rechtsträgern und unterstehen diese der-
selben obersten Dienstbehörde, so entscheidet diese.

§ 6
Arten des Kirchenbeamtenverhältnisses

(1) Ein Kirchenbeamtenverhältnis kann begründet
werden

1. auf Lebenszeit, wenn dauernd Aufgaben nach § 3
übernommen werden sollen,

2. auf Probe, wenn zur späteren Verwendung im
Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit eine
Probezeit abzuleisten ist,

3. auf Widerruf, wenn ein Vorbereitungsdienst abzu-
leisten ist oder vorübergehend Aufgaben nach § 3
übernommen werden sollen, oder

4. auf Zeit, wenn auf Grund besonderer kirchenrecht-
licher Bestimmungen Aufgaben nach § 3 für eine
bestimmte Zeit übernommen werden sollen.
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(2) Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf
Zeit gelten die Vorschriften über das Kirchenbeamten-
verhältnis auf Lebenszeit entsprechend, sofern nicht
die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen oder die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
je für ihren Bereich anderes durch Kirchengesetz be-
stimmen.

(3) Zur ehrenamtlichen Wahrnehmung von Aufgaben
nach § 3 kann ein Kirchenbeamtenverhältnis im Ehren-
amt begründet werden. Das Nähere zu den Kirchen-
beamtenverhältnissen im Ehrenamt regeln die Evan-
gelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und
die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren
Bereich durch Kirchengesetz.

(4) Gliedkirchliche Regelungen können die Begründung
mittelbarer Kirchenbeamtenverhältnisse und öffentlich-
rechtlicher Ausbildungsverhältnisse vorsehen.

Kapitel 2 Ernennung

§ 7
Begründung und Veränderung

des Kirchenbeamtenverhältnisses

(1) Einer Ernennung bedarf es

1. zur Begründung des Kirchenbeamtenverhältnisses
(Einstellung),

2. zur Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses
in ein solches anderer Art,

3. zur ersten Verleihung eines Amtes (Anstellung),

4. zur Verleihung eines anderen Amtes mit anderer
Amtsbezeichnung und mit anderem Endgrund-
gehalt,

5. zur Verleihung eines anderen Amtes mit anderer
Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahn-
gruppe.

(2) Die Ernennung erfolgt durch Aushändigung einer
Ernennungsurkunde. Die Urkunde muss enthalten:

1. bei der Begründung des Kirchenbeamtenverhält-
nisses die Worte „unter Berufung in das Kirchen-
beamtenverhältnis“ mit dem die Art des Kirchen-
beamtenverhältnisses bestimmenden Zusatz „auf
Lebenszeit“, „auf Probe“, „auf Widerruf“, „auf Zeit“
mit der Angabe der Zeitdauer der Berufung, „im
Ehrenamt“, „im mittelbaren Dienstverhältnis“ oder
„im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis“.

2. bei der Umwandlung des Kirchenbeamtenverhält-
nisses in ein solches anderer Art den diese Art be-
stimmenden Zusatz nach Nummer 1,

3. bei der Verleihung eines Amtes die Amtsbezeichnung.

(3) Entspricht die Ernennungsurkunde nicht der in
Absatz 2 vorgeschriebenen Form, so liegt eine Er-
nennung nicht vor. Fehlt im Falle der Begründung
eines Kirchenbeamtenverhältnisses nur der die Art
des Kirchenbeamtenverhältnisses bestimmende Zu-
satz, so gilt das begründete Kirchenbeamtenverhältnis
als ein solches auf Widerruf.

§ 8
Voraussetzungen

(1) Bewerberinnen und Bewerber sind nach Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung unter Berück-
sichtigung der Besonderheiten des kirchlichen Dienstes
auszuwählen.

(2) In das Kirchenbeamtenverhältnis darf nur berufen
werden, wer

1. Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche
in Deutschland oder einer der Evangelischen Kirche
in Deutschland angeschlossenen Gemeinschaft
(Artikel 21 Abs. 4 der Grundordnung der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland) ist,

2. die Gewähr dafür bietet, sich innerhalb und außerhalb
des Dienstes so zu verhalten, dass das Vertrauen in
seine pflichtgemäße Amtsführung gewahrt und die
Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen
Auftrages nicht beeinträchtigt wird,

3. die für die Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung
besitzt und die vorgeschriebenen Prüfungen mit
Erfolg abgelegt hat,

4. das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,

5. nicht infolge des körperlichen Zustands oder aus
gesundheitlichen Gründen bei der Erfüllung der
Dienstpflichten wesentlich beeinträchtigt ist.

(3) Die oberste Dienstbehörde kann, wenn ein dienst-
liches Interesse besteht und es mit der künftigen Amts-
stellung vereinbar ist, von den Voraussetzungen nach
Absatz 2 Nr. 1, 3 und 4 Befreiung erteilen. Befreiung darf
nur erteilt werden im Falle des

1. Absatz 2 Nr. 1, wenn die sich bewerbende Person
einer Kirche angehört, die mit der Evangelischen
Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche oder einem
gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und
Abendmahlsgemeinschaft steht,

2. Absatz 2 Nr. 3, wenn keine geeigneten Laufbahn-
bewerberinnen oder Laufbahnbewerber zur Ver-
fügung stehen, die sich bewerbende Person die er-
forderliche Befähigung durch Lebens- und Berufs-
erfahrung erworben hat und ein besonderes dienst-
liches Interesse an ihrer Einstellung besteht.
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(4) Auf Lebenszeit kann nur ernannt werden, wer
das 27. Lebensjahr vollendet und sich während einer
Probezeit bewährt hat. Von dem Erfordernis der Probe-
zeit kann abgesehen werden, wenn dieses im kirch-
lichen Interesse liegt.

(5) Ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe ist
spätestens nach fünf Jahren in ein solches auf
Lebenszeit umzuwandeln, wenn die kirchenbeamten-
rechtlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die
Frist verlängert sich um die Zeit einer Beurlaubung
ohne Dienstbezüge.

§ 9
Wirksamkeit der Ernennung

(1) Die Ernennung wird mit dem Tage der Aus-
händigung der Ernennungsurkunde wirksam, wenn
nicht in der Urkunde ausdrücklich ein späterer Tag be-
stimmt ist. Eine Ernennung auf einen zurückliegenden
Zeitpunkt ist unzulässig und insoweit unwirksam.

(2) Mit der Ernennung erlischt ein privatrechtliches
Arbeitsverhältnis zum Dienstherrn.

§ 10
Nichtigkeit der Ernennung

(1) Eine Ernennung ist nichtig, wenn sie von einer un-
zuständigen Stelle ausgesprochen worden ist. Die Er-
nennung ist von Anfang an als wirksam anzusehen,
wenn die zuständige Stelle sie schriftlich genehmigt.

(2) Die Ernennung ist auch nichtig, wenn sie ohne
die kirchengesetzlich vorgeschriebene Mitwirkung einer
anderen Stelle ausgesprochen worden ist. Die Er-
nennung ist von Anfang an als wirksam anzusehen,
wenn die andere Stelle sie schriftlich genehmigt.

(3) Die Ernennung ist ferner nichtig, wenn die er-
nannte Person zum Zeitpunkt der Ernennung

1. nicht Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen
Kirche in Deutschland oder einer der Evange-
lischen Kirche in Deutschland angeschlossenen
Gemeinschaft (Artikel 21 Abs. 4 der Grundordnung
der Evangelischen Kirche in Deutschland) war und
eine Befreiung nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 nicht erteilt
worden ist, oder

2. ganz oder teilweise unter Betreuung nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches stand.

(4) Sobald der Grund für die Nichtigkeit bekannt wird,
ist dieser der ernannten Person mitzuteilen und ihr
jede weitere Führung der Dienstgeschäfte zu unter-
sagen, bei Nichtigkeit nach Absatz 1 oder 2 aber erst,
wenn die Genehmigung versagt worden ist.

§ 11
Rücknahme der Ernennung

(1) Die Ernennung ist zurückzunehmen, wenn

1. sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Be-
stechung herbeigeführt wurde,

2. nicht bekannt war, dass die ernannte Person ein
Verbrechen oder ein Vergehen begangen hatte,
das sie für die Berufung in das Kirchenbeamten-
verhältnis unwürdig erscheinen lässt oder

3. die ernannte Person im Zeitpunkt der Ernennung
nicht die Fähigkeit zur Bekleidung kirchlicher oder
anderer öffentlicher Ämter hatte.

(2) Die Ernennung kann zurückgenommen werden,
wenn nicht bekannt war, dass die ernannte Person in
einem rechtlich geordneten Verfahren aus einem
kirchlichen oder anderen öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis entfernt worden war oder ihr die Versorgungs-
bezüge oder die mit der Ordination verliehenen Rechte
aberkannt worden waren.

(3) Die für die Ernennung zuständige Stelle kann die
Rücknahme nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten
nach Kenntnis des Rücknahmegrundes erklären. Vor der
Rücknahme ist die ernannte Person zu hören. Die Er-
klärung ist ihr innerhalb der Frist unter Angabe der
Gründe zuzustellen.

§ 12
Unwirksamkeit der Ernennung, Amtshandlungen

(1) Die Nichtigkeit und die Rücknahme haben zur
Folge, dass die Ernennung von Anfang an unwirksam
ist. Die gezahlten Dienstbezüge können belassen
werden.

(2) Ist eine Ernennung nichtig oder ist sie zurück-
genommen worden, so sind die bis zu der Untersagung
(§ 10 Abs. 4) oder bis zur Zustellung der Rücknahme-
erklärung (§ 11 Abs. 3) vorgenommenen Amtshandlungen
der ernannten Person in gleicher Weise gültig, als wenn
sie eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter aus-
geführt hätte.

§ 13
Beförderung, Durchlaufen von Ämtern

(1) Beförderung ist eine Ernennung, durch die ein
anderes Amt mit höherem Endgrundgehalt und anderer
Amtsbezeichnung verliehen wird. Einer Beförderung
steht es gleich, wenn ohne Änderung der Amts-
bezeichnung ein anderes Amt mit höherem End-
grundgehalt übertragen wird; dies gilt auch, wenn kein
anderes Amt übertragen wird.

(2) Beförderungen sind nach den Grundsätzen des
§ 8 Abs. 1 vorzunehmen.

(3) Eine Beförderung ist nicht zulässig

1. während der Probezeit,

2. vor Ablauf eines Jahres nach der Anstellung,

3. vor Ablauf eines Jahres nach der letzten Beförderung,
es sei denn, dass das bisherige Amt nicht durch-
laufen zu werden braucht.
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(4) Ämter, die bei regelmäßiger Gestaltung der Lauf-
bahn zu durchlaufen sind, sollen nicht übersprungen
werden.

(5) Die oberste Dienstbehörde kann in den Fällen
des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 Ausnahmen zulassen,
wenn ein Ausgleich für berufliche Verzögerungen,
die durch die Geburt oder die tatsächliche Betreuung
oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren eintreten
würden, geschaffen werden soll. Entsprechendes gilt
für den Ausgleich beruflicher Verzögerungen infolge
der tatsächlichen Pflege eines nach ärztlichem Gut-
achten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen.

(6) Ein Rechtsanspruch auf Beförderung besteht nicht.

Kapitel 3 Laufbahnen und Amtsbezeichnungen

§ 14
Laufbahnbestimmungen

(1) Das Nähere über Laufbahnen, Beförderungs-
möglichkeiten, Aus- und Vorbildung, Prüfungen und
Probezeiten im Sinne des Laufbahnrechts können die
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse durch
Rechtsverordnung je für ihren Bereich regeln.

(2) Wenn Regelungen nach Absatz 1 nicht getroffen
werden, sind die Vorschriften der Bundeslaufbahn-
verordnung in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechend anzuwenden.

§ 15
Amtsbezeichnungen

(1) Die Amtsbezeichnungen der Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten werden von der Evangelischen
Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und den glied-
kirchlichen Zusammenschlüssen je für ihren Bereich
geregelt.

(2) Eine Amtsbezeichnung, die herkömmlich für ein
Amt verwendet wird, das eine bestimmte Befähigung
voraussetzt und einen bestimmten Aufgabenkreis um-
fasst, darf nur Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
verliehen werden, die ein solches Amt bekleiden.

(3) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Warte-
stand führen die Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „im
Wartestand“ („i. W.“), solche im Ruhestand mit dem Zu-
satz „im Ruhestand“ („i. R.“).

(4) Die oberste Dienstbehörde kann früheren Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten erlauben, die Amts-
bezeichnung mit dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) sowie
die im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel
zu führen. Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn
die frühere Kirchenbeamtin oder der frühere Kirchen-
beamte sich ihrer als nicht würdig erweist.

Kapitel 4 Personalakten

§ 16
Personalaktenführung

(1) Über jede Kirchenbeamtin und jeden Kirch-
enbeamten ist eine Personalakte zu führen. Sie ist ver-
traulich zu behandeln und vor unbefugter Einsicht zu
schützen.

(2) Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die die
Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten betreffen,
soweit sie mit dem Dienstverhältnis in einem unmittel-
baren inneren Zusammenhang stehen; hierzu gehören
auch in Dateien gespeicherte, personenbezogene Daten
(Personalaktendaten). Unterlagen, die besonderen, von
der Person und dem Dienstverhältnis sachlich zu
trennenden Zwecken dienen, insbesondere Prüfungs-
akten, sind nicht Bestandteil der Personalakten. Wird
die Personalakte in Grund- und Teilakten gegliedert, so
ist in die Grundakte ein vollständiges Verzeichnis aller
Teilakten aufzunehmen. Ist die Führung von Neben-
akten erforderlich, ist auch dies in der Grundakte zu
vermerken.

(3) Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der
Personalverwaltung oder Personalwirtschaft verwendet
werden. Soweit in diesem Kirchengesetz nichts anderes
bestimmt ist, richten sich Verarbeitung und Nutzung
sowie die Übermittlung der Personalaktendaten nach
dem Kirchengesetz über den Datenschutz in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden
Fassung.

(4) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu
Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die
für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden
können, vor deren Aufnahme in die Personalakte zu
hören; ihre Äußerung ist zur Personalakte zu nehmen.
Anonyme Schreiben dürfen nicht in die Personalakte
aufgenommen werden.

(5) Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und
Bewertungen sind, falls sie

1. sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben,
mit Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des
Kirchenbeamten unverzüglich aus der Personal-
akte zu entfernen und zu vernichten,

2. für die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten
ungünstig sind oder ihr oder ihm nachteilig werden
können, auf eigenen Antrag nach drei Jahren zu
entfernen und zu vernichten; dies gilt nicht für
dienstliche Beurteilungen.

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute Sach-
verhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch die Ein-
leitung eines Straf-, Disziplinar- oder Lehrbeanstandungs-
verfahrens unterbrochen. Stellt sich der erneute Vorwurf
als unbegründet oder falsch heraus, gilt die Frist als
nicht unterbrochen.
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(6) Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht
Bestandteil einer Disziplinarakte sind, sowie Auskünfte
aus dem Bundeszentralregister sind mit Zustimmung
der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten nach
drei Jahren zu entfernen und zu vernichten. Absatz 5
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(7) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen oder die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können je für ihren Bereich die Fristen nach
Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 6 Satz 1 durch Kirchen-
gesetz verlängern.

§ 17
Einsichts- und Auskunftsrecht

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, auch
nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses,
ein Recht auf Einsicht in ihre vollständige Personalakte.
Dies gilt ebenso für die von ihnen beauftragten Ehe-
partnerinnen, Ehepartner, Kinder und Eltern.

(2) Ihren Bevollmächtigten ist Einsicht zu gewähren,
soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Dies
gilt auch für Hinterbliebene, Erbinnen und Erben, wenn
ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird,
und für deren Bevollmächtigte.

(3) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ein
Recht auf Einsicht auch in andere Schriftstücke, die
personenbezogene Daten über sie enthalten und für
ihr Dienstverhältnis verarbeitet oder genutzt werden,
soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten der
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten mit Daten
Dritter oder mit Daten, die nicht personenbezogen sind
und deren Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen
Auftrags gefährden könnte, derart verbunden sind, dass
ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig
großem Aufwand möglich ist. In diesem Fall ist den
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten Auskunft zu
erteilen. Das Recht auf Einsicht in die Ausbildungs-
und Prüfungsakten regeln die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.

(4) Die personalaktenführende Stelle bestimmt, wo die
Einsicht gewährt wird. Soweit dienstliche Gründe nicht
entgegenstehen, können auf Kosten der Kirchenbeamtin
oder des Kirchenbeamten Kopien gefertigt werden.

(5) Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf Ein-
sicht gleich; insoweit gelten die Absätze 1 bis 3 ent-
sprechend.

(6) Kenntnisse, die durch Akteneinsicht erlangt sind,
unterliegen der Amtsverschwiegenheit nach § 24.

(7) Die Einsicht in Ermittlungsakten eines Disziplinar-
verfahrens und die Unterrichtung über die Erhebung
und Speicherung personenbezogener Daten für diese
Akten regelt das Disziplinarrecht.

Teil 3 Amt und Rechtsstellung

Kapitel 1 Pflichten

§ 18
Grundbestimmung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihren
Dienst in Bindung an Schrift und Bekenntnis und nach
den Ordnungen der Kirche auszuüben. Sie haben die
ihnen obliegenden Pflichten mit voller Hingabe, treu,
uneigennützig und gewissenhaft zu erfüllen. Sie haben
sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so zu ver-
halten, dass das Vertrauen in ihre pflichtgemäße Amts-
führung gewahrt und die Glaubwürdigkeit der Wahr-
nehmung des kirchlichen Auftrages nicht beeinträchtigt
wird.

§ 19
Gelöbnis

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben
folgendes Gelöbnis abzulegen:

„Ich gelobe vor Gott, den mir anvertrauten Dienst in
Bindung an Schrift und Bekenntnis und nach den
Ordnungen der Kirche auszuüben, die mir obliegenden
Pflichten mit voller Hingabe, treu, uneigennützig und
gewissenhaft zu erfüllen und mein Leben so zu führen,
dass das Vertrauen in meine pflichtgemäße Amts-
führung gewahrt und die Glaubwürdigkeit der Wahr-
nehmung des kirchlichen Auftrages nicht beeinträchtigt
wird.“

(2) Das Gelöbnis soll bei der erstmaligen Ernennung
abgelegt werden.

§ 20
Beratungs- und Gehorsamspflicht

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihre
Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. Sie sind
verpflichtet, die von diesen erlassenen Anordnungen
und allgemeinen Richtlinien zu befolgen. Dies gilt nicht
für Anordnungen, deren Ausführung erkennbar Schrift
und Bekenntnis widersprechen würde oder erkennbar
strafbar oder ordnungswidrig ist. Es gilt ferner nicht in
Fällen, in denen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte
nach besonderer gesetzlicher Vorschrift nur dem Gesetz
unterworfen und an Anordnungen nicht gebunden sind.

§ 21
Verantwortlichkeit

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind
für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen
verantwortlich.

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben
Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher An-
ordnungen unverzüglich bei der oder dem unmittelbaren
Vorgesetzten geltend zu machen. Wird die Anordnung
aufrechterhalten, so haben sie sich, wenn ihre Bedenken
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gegen die Rechtmäßigkeit fortbestehen, an die nächst-
höhere Vorgesetzte oder den nächsthöheren Vorgesetzten
zu wenden. Bestätigt diese oder dieser die Anordnung
schriftlich, so muss sie ausgeführt werden; § 20 bleibt
unberührt. Von der eigenen Verantwortung sind die
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in diesem Fall
befreit.

(3) Verlangt die oder der unmittelbare Vorgesetzte
die sofortige Ausführung der Anordnung mit der Be-
gründung, diese sei wegen Gefahr im Verzuge unauf-
schiebbar, so gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend.

(4) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die von
einem der in § 2 Abs. 1 Satz 2 genannten Dienstherren
ernannt sind, genügen ihrer Pflicht nach Absatz 2 Satz 2,
indem sie ihre Bedenken demjenigen Organ vortragen,
das ihren Dienstherrn im Rechtsverkehr vertritt.

§ 22
Beschränkung bei Vornahme von Amtshandlungen

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen in
dienstlichen Angelegenheiten, an denen sie selbst
oder Angehörige beteiligt sind, nicht tätig werden. Dies
gilt nicht für geistliche Amtshandlungen.

(2) Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind Per-
sonen, die nach den Bestimmungen des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes des Bundes als Angehörige anzu-
sehen sind.

§ 23
Verbot der Weiterführung von Dienstgeschäften

(1) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle kann einer Kirchenbeamtin oder einem
Kirchenbeamten aus zwingenden dienstlichen Gründen
die Führung der Dienstgeschäfte ganz oder teilweise
verbieten. Das Verbot erlischt, wenn nicht bis zum Ab-
lauf von drei Monaten gegen die Kirchenbeamtin oder
den Kirchenbeamten ein Disziplinarverfahren oder ein
auf Rücknahme der Ernennung oder auf Veränderung
des Kirchenbeamtenverhältnisses oder Entlassung
gerichtetes Verfahren eingeleitet worden ist.

(2) Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte soll
vor Erlass des Verbots gehört werden.

§ 24
Amtsverschwiegenheit

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, auch
nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses, über
die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt
nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über
Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung
nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen ohne
Einwilligung der obersten Dienstbehörde, der letzten
obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten

Stelle über Angelegenheiten nach Absatz 1 Satz 1
weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen
oder Erklärungen abgeben. Die Einwilligung kann ver-
sagt werden, wenn durch die Aussage besondere
kirchliche Interessen gefährdet würden.

§ 25
Übergabe amtlicher Unterlagen und Gegenstände

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, auch
nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses,
auf Verlangen der oder des Dienstvorgesetzten, der
oder des letzten Dienstvorgesetzten oder der von dieser
oder diesem bestimmten Stelle amtliche Schriftstücke,
Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche Vorgänge
und Gegenstände mit Bezug zu dienstlichen Vorgängen
herauszugeben. Die gleiche Verpflichtung trifft ihre
Hinterbliebenen, Erbinnen und Erben.

§ 26
Annahme von Zuwendungen

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen, auch
nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses,
persönliche Zuwendungen in Bezug auf ihr Amt nur mit
Zustimmung der obersten Dienstbehörde, der letzten
obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten
Stelle annehmen. Das Nähere können die Evangelische
Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich
regeln.

§ 27
Politische Betätigung und Mandatsbewerbung

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben bei
politischer Betätigung und bei Äußerungen zu Fragen
des öffentlichen Lebens die Mäßigung und Zurück-
haltung zu üben, welche die Rücksicht auf ihr Amt
gebietet.

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen
eine Vereinigung nicht unterstützen, wenn sie dadurch
in Widerspruch zu ihrem Amt treten oder in der Aus-
übung des Dienstes wesentlich behindert werden.

(3) Die Rechtsfolgen einer Mandatsbewerbung und
der Ausübung eines Mandats in einem Gesetzgebungs-
organ oder einem kommunalen Vertretungsorgan oder
der Wahl zur kommunalen Wahlbeamtin oder zum
kommunalen Wahlbeamten regeln die Evangelische
Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich
durch Kirchengesetz.

§ 28
Arbeitszeit

(1) Die Arbeitszeit regeln die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.
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(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind ver-
pflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige Arbeits-
zeit hinaus Dienst zu tun, wenn dienstliche Verhältnisse
dies erfordern und sich die Mehrarbeit auf Ausnahme-
fälle beschränkt. Ein Ausgleich von Mehrarbeit kann im
Rahmen der Bestimmungen nach Absatz 1 vorgesehen
werden.

§ 29
Fernbleiben vom Dienst

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen
dem Dienst nicht ohne Einwilligung fernbleiben, es sei
denn, dass sie wegen Krankheit oder aus anderen
zwingenden Gründen daran gehindert sind, ihre Dienst-
pflichten zu erfüllen. Sie haben die Verhinderung un-
verzüglich anzuzeigen. Die Dienstunfähigkeit wegen
Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen.

(2) Bleiben Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte
schuldhaft ihrem Dienst fern, so verlieren sie für die
Dauer der Abwesenheit den Anspruch auf Dienstbezüge.
Die oberste Dienstbehörde stellt den Verlust der Dienst-
bezüge fest und teilt dies der Kirchenbeamtin oder dem
Kirchenbeamten mit. Die Einleitung eines Disziplinar-
verfahrens wird dadurch nicht ausgeschlossen.

§ 30
Wohnung und Aufenthalt

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihre
Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ordnungs-
gemäßen Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäfte nicht
beeinträchtigt werden.

(2) Wenn dienstliche Verhältnisse es erfordern, so
können sie angewiesen werden, ihre Wohnung inner-
halb einer bestimmten Entfernung von ihrer Dienststelle
zu nehmen oder eine Dienstwohnung zu beziehen.

(3) Wenn dienstliche Verhältnisse es dringend erfordern,
so können sie angewiesen werden, sich während der
dienstfreien Zeit so in der Nähe ihres Dienstortes aufzu-
halten, dass sie leicht erreicht werden können.

§ 31
Mitteilung von strafrechtlichen Verfahren

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihrer
oder ihrem Dienstvorgesetzten mitzuteilen, wenn in
einem strafrechtlichen Verfahren Anklage gegen sie
erhoben oder Strafbefehl erlassen wird. Sie haben das
Ergebnis eines solchen Verfahrens anzuzeigen und
die strafgerichtliche Entscheidung vorzulegen.

§ 32
Amtspflichtverletzungen

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte verletzen
ihre Amtspflicht, wenn sie innerhalb oder außerhalb des
Dienstes schuldhaft gegen ihnen obliegende Pflichten
verstoßen.

(2) Die Folgen von Amtspflichtverletzungen nach
Absatz 1 richten sich nach dem Disziplinarrecht.

§ 33
Schadensersatz

(1) Verletzen Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte
vorsätzlich oder grob fahrlässig ihnen obliegende
Pflichten, so haben sie dem Dienstherrn den daraus
entstehenden Schaden zu ersetzen. Dasselbe gilt,
wenn der Dienstherr einem anderen Schadensersatz
zu leisten hat, weil eine Kirchenbeamtin oder ein
Kirchenbeamter die Amtspflicht verletzt hat.

(2) Haben mehrere Kirchenbeamtinnen oder Kirchen-
beamte den Schaden gemeinsam verursacht, so haften
sie gesamtschuldnerisch.

(3) Die Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in drei
Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Dienstherr
Kenntnis von dem Schaden und der Person der oder
des Ersatzpflichtigen erlangt hat, ohne Rücksicht auf
diese Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung der
Handlung an.

(4) Leistet die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte
dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Erstattungs-
anspruch gegen einen Dritten, so ist dieser Anspruch
an die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten ab-
zutreten.

Kapitel 2 Rechte

§ 34
Fürsorgepflicht des Dienstherrn

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ein
Recht auf Fürsorge für sich und ihre Familie. Sie sind
gegen Behinderungen ihres Dienstes und ungerecht-
fertigte Angriffe auf ihre Person in Schutz zu nehmen.

§ 35
Unterhalt

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben
Anspruch auf angemessenen Unterhalt für sich und
ihre Familie, insbesondere durch Gewährung von
Besoldung und Versorgung sowie von Beihilfen in
Krankheits- und Pflegefällen. Das Nähere sowie die
Erstattung von Reise- und Umzugskosten regeln die
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
ihren Bereich. Die Regelung der Besoldung und Ver-
sorgung bedarf eines Kirchengesetzes.

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können,
wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, An-
sprüche auf Dienstbezüge nur insoweit abtreten, als
sie der Pfändung unterliegen. Der Dienstherr kann ein
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht gegenüber
Ansprüchen auf Dienstbezüge nur insoweit geltend
machen, als sie pfändbar sind. Diese Einschränkung
gilt nicht, soweit ein Anspruch auf Schadenersatz
wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.
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§ 36
Abtretung von Schadensersatzansprüchen

(1) Werden Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte
oder deren Angehörige körperlich verletzt oder getötet,
so werden Leistungen, zu denen der Dienstherr während
einer auf der Körperverletzung beruhenden Aufhebung
der Dienstfähigkeit oder infolge der Körperverletzung
oder der Tötung verpflichtet ist, nur gewährt, wenn
gesetzliche Ansprüche gegen Dritte auf Schadens-
ersatz wegen der Körperverletzung oder der Tötung
bis zur Höhe der Leistung des Dienstherrn Zug um
Zug abgetreten werden.

(2) Nach Absatz 1 abgetretene Ansprüche dürfen nicht
zum Nachteil der berechtigten Person geltend gemacht
werden.

§ 37
Schäden bei Ausübung des Dienstes

(1) Sind bei Ausübung des Dienstes, ohne dass ein
Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungsstücke oder
sonstige Gegenstände, die üblicherweise bei Wahr-
nehmung des Dienstes mitgeführt werden, beschädigt
oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so
kann gegen Abtretung etwaiger Ersatzansprüche Ersatz
geleistet werden.

(2) Ersatz wird nicht gewährt, wenn der Schaden
durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Ver-
halten der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten
herbeigeführt worden ist.

§ 38
Urlaub

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten steht
jährlich Erholungsurlaub unter Fortgewährung der
Leistungen des Dienstherrn zu.

(2) Aus besonderen Anlässen kann ihnen Sonder-
urlaub gewährt werden.

(3) Zur Ausübung des Amtes als Mitglied verfassungs-
mäßiger kirchlicher Organe bedürfen sie keines Urlaubs.
Müssen sie zur Ausübung eines solchen Amtes dem
Dienst fernbleiben, so haben sie dies der oder dem
Dienstvorgesetzten vorher anzuzeigen.

(4) Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Rechts-
verordnung.

§ 39
Mutterschutz, Elternzeit, Jugendarbeitsschutz,

Arbeitsschutz, Schwerbehindertenrecht

Die allgemeinen Vorschriften über Mutterschutz, Eltern-
zeit, Jugendarbeitsschutz, Arbeitsschutz und für die
Schwerbehinderten sind anzuwenden, soweit diese

unmittelbar gelten. Im Übrigen gelten die Regelungen
für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte entsprechend,
soweit nicht die Evangelische Kirche in Deutschland,
die Gliedkirchen oder die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse je für ihren Bereich andere Regelungen treffen.

§ 40
Dienstzeugnis

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben nach
Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses, im
Übrigen bei Nachweis eines berechtigten Interesses,
einen Anspruch auf Erteilung eines Dienstzeugnisses
über die Art und Dauer der von ihnen bekleideten Ämter
durch die letzte Dienstvorgesetzte oder den letzten
Dienstvorgesetzten. Das Dienstzeugnis muss auf Ver-
langen auch über die ausgeübte Tätigkeit und die
Leistungen Auskunft geben.

Kapitel 3 Personalentwicklung

§ 41
Förderung, Fortbildung

(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
sorgen nach Maßgabe ihres Rechts für die Förderung
und Entwicklung der Gaben ihrer Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten.

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind nach
Maßgabe der jeweils geltenden Bestimmungen der
Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
oder der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse berechtigt
und verpflichtet, an Maßnahmen zur Personalentwicklung,
insbesondere zur Fortbildung, teilzunehmen.

§ 42
Beurteilung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte werden nach
Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen oder der gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse beurteilt.

Kapitel 4 Nebentätigkeiten

§ 43
Grundbestimmung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen eine
Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder
ein öffentliches oder kirchliches Ehrenamt) nur über-
nehmen, wenn dies mit ihrem Amt und mit der gewissen-
haften Erfüllung ihrer Dienstpflichten vereinbar ist und
kirchliche Interessen nicht entgegenstehen.
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§ 44
Angeordnete Nebentätigkeiten

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind ver-
pflichtet, auf Verlangen der oder des Dienstvorgesetzten
oder der obersten Dienstbehörde eine Nebentätigkeit
im kirchlichen Interesse auch ohne Vergütung zu über-
nehmen, soweit sie die erforderliche Eignung dafür be-
sitzen und die Übernahme ihnen zugemutet werden
kann.

(2) Mit dem Beginn des Ruhestandes oder des Warte-
standes oder mit der Beendigung des Kirchenbeamten-
verhältnisses endet die Nebentätigkeit nach Absatz 1,
wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt wird.

§ 45
Haftung aus angeordneter Nebentätigkeit

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die aus einer
auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung ihrer oder
ihres Dienstvorgesetzten oder ihrer obersten Dienst-
behörde übernommenen Tätigkeit in einem Leitungs-
oder Aufsichtsorgan einer juristischen Person haftbar
gemacht werden, haben gegen den Dienstherrn An-
spruch auf Ersatz eines ihnen entstandenen Schadens.
Ist der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei-
geführt worden, so ist der Dienstherr nur dann ersatz-
pflichtig, wenn die Kirchenbeamtin oder der Kirchen-
beamte auf Verlangen einer oder eines Vorgesetzten
gehandelt hat.

§ 46
Einwilligungsbedürftige Nebentätigkeiten

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte bedürfen
zur Übernahme einer Nebentätigkeit der Einwilligung
durch die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle. Die Einwilligung kann bedingt, befristet,
widerruflich oder mit Auflagen versehen erteilt werden.
Jede wesentliche Änderung der Nebentätigkeit ist un-
verzüglich anzuzeigen.

(2) Die Einwilligung ist zu versagen oder zu wider-
rufen, wenn die Voraussetzungen des § 43 nicht oder
nicht mehr vorliegen. Ein Versagungs- oder Widerrufs-
grund liegt insbesondere vor, wenn zu besorgen ist,
dass die Nebentätigkeit

1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft der Kirchen-
beamtin oder des Kirchenbeamten so stark in An-
spruch nimmt, dass die gewissenhafte Erfüllung
der Dienstpflichten behindert werden kann,

2. die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten in
einen Widerstreit mit den Dienstpflichten bringen
kann,

3. geeignet ist, dem Ansehen der Kirche und der
Glaubwürdigkeit ihres Dienstes zu schaden.

§ 47
Nichteinwilligungsbedürftige Nebentätigkeiten

(1) Keiner Einwilligung und keiner Anzeige bedürfen
folgende Nebentätigkeiten:

1. die unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder
Pflegschaft bei Angehörigen,

2. eine Testamentsvollstreckung nach dem Tod von
Angehörigen,

3. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der
Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten unter-
liegenden Vermögens,

4. die Tätigkeit in Vereinigungen zur Wahrung von
Berufsinteressen oder anderen Berufsverbänden,

5. die Übernahme von Ehrenämtern,

6. eine nur gelegentlich ausgeübte schriftstellerische,
wissenschaftliche, künstlerische oder Vortrags-
tätigkeit,

7. eine nur gelegentlich ausgeübte selbstständige
Gutachtertätigkeit.

(2) Keiner Einwilligung, aber einer Anzeige bedürfen
Nebentätigkeiten nach Absatz 1 Nr. 6 und 7, wenn sie
nicht nur gelegentlich ausgeübt werden.

(3) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle kann aus begründetem Anlass verlangen,
dass die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte über
eine Nebentätigkeit nach Absatz 1 oder 2, insbesondere
über deren Art und Umfang, schriftlich Auskunft erteilt.

(4) Die Übernahme oder Fortführung einer Neben-
tätigkeit nach Absatz 1 und 2 ist von der obersten
Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle zu
untersagen, wenn ein Versagungsgrund nach § 46
Abs. 2 gegeben ist. Sofern es zur sachgerechten und
gewissenhaften Erfüllung der Dienstpflichten erforderlich
ist, kann die Nebentätigkeit auch bedingt, befristet, wider-
ruflich oder unter Auflagen gestattet werden.

§ 48
Rechtsverordnungen über Nebentätigkeiten

Die zur Ausführung der §§ 43 bis 47 notwendigen
Regelungen können die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Rechts-
verordnung treffen. In der Rechtsverordnung kann
insbesondere bestimmt werden,

1. ab welcher zeitlichen Inanspruchnahme durch eine
oder mehrere Nebentätigkeiten die Voraussetzung
des § 46 Abs. 2 Nr. 1 in der Regel als erfüllt gilt,

160 – Nr. 7/2006 –



2. ob und inwieweit Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte mit Dienstbezügen verpflichtet sind, die Ver-
gütungen aus Nebentätigkeiten ganz oder teilweise
an den Dienstherrn abzuführen;

3. dass Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dem
Dienstherrn unverzüglich nach Ablauf eines jeden
Kalenderjahres eine Abrechnung über die Ver-
gütungen und geldwerten Vorteile aus Nebentätig-
keiten vorzulegen haben;

4. unter welchen Voraussetzungen Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamte zur Ausübung von Nebentätig-
keiten Einrichtungen, Personal oder Material des
Dienstherrn in Anspruch nehmen dürfen und in
welcher Höhe ein Entgelt hierfür zu entrichten ist.

Teil 4 Veränderungen des Kirchenbeamten-
verhältnisses

Kapitel 1 Freistellung (Beurlaubung und Teildienst)

§ 49
Grundbestimmung

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen auf
ihren Antrag ohne Besoldung von der Pflicht zur Dienst-
leistung ganz freigestellt werden (Beurlaubung).

(2) Ihnen kann nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen auf ihren Antrag die Arbeitszeit bis zur
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit ermäßigt werden
(Teildienst).

§ 50
Beurlaubung und Teildienst aus familiären Gründen

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit,
auf Lebenszeit oder auf Probe sind, soweit besondere
kirchliche oder dienstliche Interessen nicht entgegen-
stehen, auf Antrag zu beurlauben, wenn sie

1. mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder

2. nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige sonstige
Angehörige

tatsächlich betreuen oder pflegen. Unter denselben
Voraussetzungen ist Teildienst zu bewilligen.

(2) Die Beurlaubung nach Absatz 1 darf, auch wenn
sie mehrfach gewährt wird, auch in Verbindung mit einer
Beurlaubung nach § 51 die Dauer von zwölf Jahren
nicht überschreiten.

(3) Die Beurlaubung oder der Teildienst nach Absatz 1
sollen auf Antrag widerrufen oder abgeändert werden,
wenn sie der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten
nicht mehr zugemutet werden können und dienstliche
Gründe nicht entgegenstehen. Wird dem Antrag statt-
gegeben, so muss der Widerruf oder die Änderung
spätestens sechs Monate nach der Antragstellung
wirksam werden.

(4) Während einer Beurlaubung nach Absatz 1 sollen
die Verbindung zum Dienst und der berufliche Wieder-
einstieg durch geeignete Maßnahmen erleichtert
werden.

(5) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können durch Kirchengesetz je für ihren
Bereich abweichende Regelungen treffen.

§ 51
Beurlaubung und Teildienst aus anderen Gründen

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit,
auf Lebenszeit oder auf Probe können

1. bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder

2. nach Vollendung des 55. Lebensjahres bis zum
Beginn des Ruhestandes

beurlaubt werden, soweit kirchliche oder dienstliche
Interessen nicht entgegenstehen. Die Beurlaubung darf,
auch in Verbindung mit einer Beurlaubung nach § 50,
die Dauer von zwölf Jahren nicht überschreiten.

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auf Zeit,
auf Lebenszeit oder auf Probe kann auf Antrag Teil-
dienst bewilligt werden, soweit kirchliche oder dienst-
liche Interessen nicht entgegenstehen. Der Teildienst
kann der Dauer und dem Umfang nach nachträglich
beschränkt werden, soweit besondere dienstliche oder
kirchliche Interessen dies erfordern.

(3) Die Beurlaubung und der Teildienst nach den Ab-
sätzen 1 und 2 sollen auf Antrag widerrufen oder ab-
geändert werden, wenn sie der Kirchenbeamtin oder
dem Kirchenbeamten nicht mehr zugemutet werden
können und dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.

(4) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können durch Kirchengesetz je für ihren
Bereich Regelungen über den Altersteildienst treffen.

§ 52
Informationspflicht und Benachteiligungsverbot

(1) Wird eine Beurlaubung oder ein Teildienst be-
antragt, so sind die Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten schriftlich auf die sich daraus ergebenden
Rechtsfolgen hinzuweisen.

(2) Teildienst darf das berufliche Fortkommen nicht
beeinträchtigen; eine unterschiedliche Behandlung von
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Teildienst
gegenüber solchen mit regelmäßiger Arbeitszeit ist
nur zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe sie
rechtfertigen.
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§ 53
Nebentätigkeit während der Freistellung

Während einer Beurlaubung oder eines Teildienstes
dürfen nur solche Nebentätigkeiten ausgeübt werden,
die dem Zweck der Beurlaubung oder des Teildienstes
nicht zuwiderlaufen.

§ 54
Allgemeine Rechtsfolgen einer Beurlaubung

(1) Mit dem Beginn einer Beurlaubung verlieren die
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten die mit dem
ihnen verliehenen Amt verbundenen oder persönlich
übertragenen Aufgaben. Das Dienstverhältnis dauert fort;
alle Anwartschaften, die im Zeitpunkt der Beurlaubung
erworben waren, bleiben gewahrt. Die besoldungs- und
versorgungsrechtlichen Vorschriften über die Berück-
sichtigung von Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge bleiben unberührt.

(2) Während einer Beurlaubung unterstehen die Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten dem Disziplinarrecht
ihres Dienstherrn.

(3) Ein Anspruch auf Leistungen der Krankenfürsorge
während der Zeit einer Beurlaubung richtet sich nach
den Regelungen, die die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse je für ihren Bereich treffen.

§ 55
Verfahren

(1) Über eine Beurlaubung oder einen Teildienst und
die damit verbundenen Regelungen entscheidet die
oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle.

(2) Die Beurlaubung oder der Teildienst beginnen,
wenn kein anderer Tag festgesetzt wird, mit dem
Ablauf des Monats, in dem der Kirchenbeamtin oder
dem Kirchenbeamten die Entscheidung mitgeteilt wird.
Bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Schul-
und Hochschuldienst sollen der Beginn und das Ende
einer Freistellung oder eine Änderung derselben jeweils
auf den Beginn und das Ende eines Schulhalbjahres
oder eines Semesters festgesetzt werden.

(3) Ein Antrag auf Verlängerung einer Beurlaubung
oder eines Teildienstes ist spätestens sechs Monate
vor Ablauf der Freistellung zu stellen.

Kapitel 2 Abordnung, Zuweisung, Versetzung
und Umwandlung

§ 56
Abordnung

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können,
wenn ein dienstliches Bedürfnis besteht, ganz oder
teilweise zu einer ihrem Amt entsprechenden Tätigkeit
an eine andere Dienststelle abgeordnet werden.

(2) Aus dienstlichen Gründen können Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamte ganz oder teilweise
auch zu einer nicht ihrem Amt entsprechenden
Tätigkeit abgeordnet werden, wenn ihnen die Wahr-
nehmung der neuen Tätigkeit auf Grund ihrer Vor-
bildung oder Berufsausbildung zuzumuten ist. Dabei
ist auch die Abordnung zu einer Tätigkeit, die nicht
ihrem Amt mit demselben Endgrundgehalt entspricht,
zulässig. Die Abordnung nach den Sätzen 1 und 2
bedarf der Einwilligung der Kirchenbeamtin oder des
Kirchenbeamten und der obersten Dienstbehörde, wenn
sie die Dauer von zwei Jahren übersteigt.

(3) Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn
bedarf der Einwilligung der Kirchenbeamtin oder des
Kirchenbeamten und der obersten Dienstbehörde. Ab-
weichend von Satz 1 ist die Abordnung auch ohne
Einwilligung der Kirchenbeamtin oder des Kirchen-
beamten zulässig, wenn die neue Tätigkeit einem Amt
mit demselben Endgrundgehalt auch einer gleich-
wertigen oder anderen Laufbahn entspricht und die Ab-
ordnung die Dauer von zwei Jahren nicht übersteigt.

(4) Für die Dauer der Abordnung finden die Vorschriften
des abordnenden Dienstherrn weiterhin Anwendung,
wenn die beteiligten Dienstherren nichts anderes
vereinbaren. Zur Zahlung der Dienstbezüge ist auch
der Dienstherr verpflichtet, zu dem die Kirchenbeamtin
oder der Kirchenbeamte abgeordnet ist.

§ 57
Zuweisung

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können
im kirchlichen Interesse mit ihrer Einwilligung befristet
oder unbefristet einer Einrichtung oder einem Dienst-
herrn außerhalb des Geltungsbereichs dieses Kirchen-
gesetzes zugewiesen werden.

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten einer
Dienststelle, die ganz oder teilweise in eine privat-
rechtlich organisierte Einrichtung der Kirche oder der
Diakonie umgebildet wird, kann auch ohne ihre Zu-
stimmung eine ihrem Amt entsprechende Tätigkeit
bei dieser Einrichtung zugewiesen werden, wenn ein
besonderes kirchliches Interesse dies erfordert.

(3) Die Rechtsstellung der Kirchenbeamtin oder des
Kirchenbeamten bleibt unberührt. Der Einrichtung oder
dem Dienstherrn nach den Absätzen 1 und 2 können
Dienstvorgesetzten- und Vorgesetztenbefugnisse über-
tragen werden; ausgenommen sind die Befugnisse
nach §§ 56 bis 85.

(4) Bei der Zuweisung ist zu entscheiden, ob die
Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte die Planstelle
verliert. Im Falle der Zuweisung unter Verlust der Plan-
stelle erfolgt nach Beendigung der Zuweisung eine
Einweisung in eine der früheren entsprechenden Plan-
stelle. § 60 Abs. 1 gilt entsprechend.
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(5) Erhält eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchen-
beamter aus einer Zuweisung nach den Absätzen 1
oder 2 anderweitig Bezüge, so werden diese auf die
Besoldung angerechnet. In besonderen Fällen kann
die oberste Dienstbehörde von der Anrechnung ganz
oder teilweise absehen.

(6) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 5
bedürfen der Einwilligung der obersten Dienstbehörde.

§ 58
Versetzung

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können
versetzt werden, wenn sie dies beantragen oder ein
dienstliches Interesse besteht. Vor einer Versetzung
auf Grund eines dienstlichen Interesses sind sie zu
hören. Eine Versetzung bedarf nicht ihrer Einwilligung,
wenn das neue Amt

1. zum Bereich desselben Dienstherrn gehört und

2. derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn an-
gehört wie das bisherige Amt und

3. mit mindestens demselben Endgrundgehalt ver-
bunden ist; Stellenzulagen gelten dabei nicht als
Bestandteile des Grundgehalts.

(2) Einer Einwilligung der Kirchenbeamtin oder des
Kirchenbeamten bei einer Versetzung im Bereich des-
selben Dienstherrn bedarf es auch nicht, wenn wegen

1. der Auflösung einer kirchlichen Körperschaft oder

2. einer wesentlichen Änderung des Aufbaus oder
der Aufgaben einer kirchlichen Körperschaft oder
Dienststelle oder bei Zusammenlegungen

das bisherige Aufgabengebiet berührt wird. Satz 1 gilt
auch, wenn das neue Amt einer anderen Laufbahn
derselben Laufbahngruppe angehört als das bisherige
Amt oder die Versetzung zu einem anderen Dienst-
herrn innerhalb der Zuständigkeit der obersten Dienst-
behörde erfolgt. Vor der Versetzung sind die Beteiligten
zu hören. § 60 Abs. 1 bleibt unberührt.

(3) Bei einem Wechsel des Dienstherrn in den Fällen
der Absätze 1 und 2 wird die Versetzung von dem ab-
gebenden im Einverständnis mit dem aufnehmenden
Dienstherrn und mit Einwilligung der obersten Dienst-
behörde verfügt; das Einverständnis ist schriftlich zu
erklären. In der Versetzungsverfügung ist zum Aus-
druck zu bringen, dass das Einverständnis vorliegt.
Das Kirchenbeamtenverhältnis wird mit dem neuen
Dienstherrn fortgesetzt; dieser tritt an die Stelle des
bisherigen. Auf die Rechtsstellung der Versetzten sind
die im Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vor-
schriften anzuwenden.

(4) Besitzen die Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten nicht die Befähigung für die andere Laufbahn,
so haben sie an Maßnahmen für den Erwerb der neuen
Befähigung teilzunehmen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamte, denen noch kein Amt verliehen
worden ist, entsprechend.

§ 59
Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses

Das Kirchenbeamtenverhältnis Ordinierter kann in ein
Pfarrdienstverhältnis umgewandelt werden, wenn ein
dienstliches Interesse besteht. In diesem Fall wird das
Kirchenbeamtenverhältnis als Pfarrdienstverhältnis fort-
gesetzt. Die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
sind vorher zu hören, wenn sie die Umwandlung nicht
beantragt haben.

Kapitel 3 Wartestand

§ 60
Voraussetzungen

für die Versetzung in den Wartestand

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebens-
zeit oder auf Zeit können in den Wartestand versetzt
werden, wenn kirchliche Körperschaften oder Dienst-
stellen aufgelöst, in ihrem Aufbau oder in ihren Aufgaben
wesentlich geändert oder mit anderen zusammengelegt
werden und die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte
weder weiterverwendet noch nach § 58 Abs. 2 versetzt
werden kann.

(2) Die Versetzung in den Wartestand ist nur innerhalb
von drei Monaten nach dem In-Kraft-Treten der Maß-
nahme nach Absatz 1 zulässig.

(3) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland,
der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse kann vorsehen, dass Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit in den
Wartestand versetzt werden können, wenn ein gedeih-
liches Wirken in dem bisherigen Amt nicht gewähr-
leistet ist und sie weder weiterverwendet noch versetzt
werden können.

§ 61
Allgemeine Rechtsfolgen und Verfahren

(1) Die Versetzung in den Wartestand wird von der
obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten
Stelle verfügt. Die Verfügung ist der Kirchenbeamtin
oder dem Kirchenbeamten zuzustellen. Sie kann bis zum
Beginn des Wartestandes zurückgenommen werden.

(2) Der Wartestand beginnt, wenn nicht in der Ver-
fügung ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird, mit dem
Ende des Monats, in dem der Kirchenbeamtin oder
dem Kirchenbeamten die Versetzung in den Warte-
stand mitgeteilt wird.
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(3) Das Kirchenbeamtenverhältnis wird durch die Ver-
setzung in den Wartestand nicht beendet. Die Kirchen-
beamtin oder der Kirchenbeamte verliert jedoch mit
dem Beginn des Wartestandes die Planstelle. In den
Wartestand Versetzte erhalten Wartestandsbezüge nach
Maßgabe der jeweils geltenden kirchengesetzlichen
Bestimmungen.

(4) Mit Beginn des Wartestands tritt für Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamte nach § 2 Abs. 1 Satz 2
an die Stelle des bisherigen Dienstherrn die aufsichts-
führende Kirche.

§ 62
Verwendung im Wartestand

(1) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle kann Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten im Wartestand jederzeit einen Auftrag zur
Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben, die ihrer Vor-
bildung entsprechen, erteilen. Die Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten sind verpflichtet, diesem Auftrag
Folge zu leisten. Auf die persönlichen Verhältnisse ist
in angemessenen Grenzen Rücksicht zu nehmen.

(2) Bleiben sie entgegen der Verpflichtung nach Ab-
satz 1 Satz 2 schuldhaft dem Dienst fern, so verlieren sie
für die Zeit des Fernbleibens den Anspruch auf etwaige
Bezüge aus diesem Dienst und auf Wartestandsbezüge.

(3) Werden Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte
im Wartestand voll beschäftigt, so werden die ihnen
aus der Beschäftigung zustehenden Bezüge auf die
Wartestandsbezüge angerechnet.

§ 63
Wiederverwendung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Warte-
stand können vor Vollendung des 63. Lebensjahres
jederzeit wieder zum Dienst berufen werden. Sie sind
verpflichtet, einer erneuten Berufung zum Dienst Folge
zu leisten, wenn ihnen Besoldung nach der Besoldungs-
gruppe gewährt wird, aus der sich die Wartestands-
bezüge errechnen. § 62 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 64
Versetzung in den Ruhestand

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebens-
zeit im Wartestand können mit ihrer Zustimmung jeder-
zeit in den Ruhestand versetzt werden. In den Fällen
des § 60 Abs. 1 können sie mit dem Ablauf des Monats,
in dem eine dreijährige Wartestandszeit endet, auch
gegen ihren Willen in den Ruhestand versetzt werden.
In den Fällen des § 60 Abs. 3 sind sie mit dem Ablauf
des Monats, in dem eine dreijährige Wartestandszeit
endet, in den Ruhestand zu versetzen.

(2) Der Lauf der Fristen nach Absatz 1 wird durch einen
Auftrag nach § 62 Abs. 1 gehemmt.

(3) §§ 65 bis 74 bleiben unberührt.

§ 65
Ende des Wartestandes

Der Wartestand endet

1. mit der erneuten Berufung zum Dienst (§ 63),

2. mit der Versetzung in den Ruhestand (§§ 64, 66 ff)
oder

3. mit der Beendigung des Kirchenbeamtenverhält-
nisses (§ 75).

Kapitel 4 Ruhestand

§ 66
Eintritt in den Ruhestand

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebens-
zeit oder auf Zeit treten mit dem Ende des Monats, in
dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, in den Ruhe-
stand. Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse nichts anderes bestimmt, treten
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Schul- und
Hochschuldienst mit Ablauf des Schulhalbjahres oder
des Semesters, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden,
in den Ruhestand.

(2) Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann die
oberste Dienstbehörde den Eintritt in den Ruhestand
mit Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchen-
beamten für eine bestimmte Frist, die jeweils ein Jahr
nicht übersteigen darf, über den Zeitpunkt nach Absatz 1
hinausschieben, längstens bis zum Ablauf des Monats –
bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Schul-
und Hochschuldienst längstens bis zum Ablauf des
Schulhalbjahres oder des Semesters –, in dem das
68. Lebensjahr vollendet wird.

§ 67
Ruhestand

vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebens-
zeit oder auf Zeit können auch ohne Nachweis der
Dienstunfähigkeit auf eigenen Antrag in den Ruhestand
versetzt werden, wenn sie

1. das 63. Lebensjahr vollendet haben oder

2. schwerbehindert im Sinne des staatlichen Schwer-
behindertenrechts sind und das 60. Lebensjahr voll-
endet haben.

Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
können je für ihren Bereich durch Rechtsverordnung
bestimmen, dass einem Antrag nach Nummer 2 nur
entsprochen werden darf, wenn sich die Kirchenbeamtin
oder der Kirchenbeamte unwiderruflich verpflichtet, nicht
mehr als einen festzulegenden Höchstbetrag aus Be-
schäftigungen oder Erwerbstätigkeiten hinzuzuverdienen.
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(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
können je für ihren Bereich durch Kirchengesetz Alters-
grenzen festsetzen, die von den in Absatz 1 genannten
Altersgrenzen abweichen.

§ 68
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebens-
zeit oder auf Zeit sind in den Ruhestand zu versetzen,
wenn sie in Folge ihres körperlichen Zustandes oder
aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung ihrer Dienst-
pflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) sind. Dienst-
unfähigkeit kann auch dann angenommen werden, wenn
wegen Krankheit innerhalb von sechs Monaten mehr
als drei Monate kein Dienst geleistet wurde und keine
Aussicht besteht, dass innerhalb weiterer sechs Monate
wieder volle Dienstfähigkeit erlangt wird.

(2) Von einer Versetzung in den Ruhestand soll ab-
gesehen werden, wenn ein anderes Amt derselben
oder einer gleichwertigen Laufbahn mit mindestens
demselben Endgrundgehalt übertragen werden kann
und wenn zu erwarten ist, dass die Kirchenbeamtin
oder der Kirchenbeamte den gesundheitlichen An-
forderungen des neuen Amtes genügt; zum End-
grundgehalt gehören auch Amtszulagen und ruhe-
gehaltfähige Stellenzulagen. Zur Vermeidung der Ver-
setzung in den Ruhestand kann unter Beibehaltung des
Amtes auch eine geringerwertige Tätigkeit innerhalb
derselben Laufbahngruppe übertragen werden, wenn
eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und
die Wahrnehmung der neuen Aufgaben unter Berück-
sichtigung der bisherigen Tätigkeit zuzumuten ist.

§ 69
Verfahren bei Dienstunfähigkeit

(1) Beantragt eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchen-
beamter im Falle des § 68 Abs. 1 die Versetzung in
den Ruhestand, so wird die Dienstunfähigkeit dadurch
festgestellt, dass die oder der Dienstvorgesetzte die
Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten in der Regel
auf Grund eines ärztlichen, amtsärztlichen oder vertrauens-
ärztlichen Gutachtens für dauernd unfähig erklärt, die
Amtspflichten zu erfüllen. Die für die Versetzung in den
Ruhestand zuständige Stelle ist an die Erklärung nicht
gebunden; sie kann auch andere Beweise erheben.

(2) Beantragt die Kirchenbeamtin oder der Kirchen-
beamte im Falle des § 68 Abs. 1 die Versetzung in
den Ruhestand nicht, so teilt die oder der Dienst-
vorgesetzte der Kirchenbeamtin oder dem Kirchen-
beamten oder der Vertretung nach dem Betreuungs-
gesetz unter Angabe der Gründe mit, dass eine Ver-
setzung in den Ruhestand beabsichtigt sei. Die Kirchen-
beamtin oder der Kirchenbeamte oder die Vertretung
nach dem Betreuungsgesetz können innerhalb eines
Monats Einwendungen erheben. Nach Ablauf der Frist
entscheidet die für die Versetzung in den Ruhestand

zuständige Stelle mit Einwilligung der obersten Dienst-
behörde über die Versetzung in den Ruhestand. Die
Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte kann dienstlich
verpflichtet werden, ein ärztliches, amtsärztliches oder
vertrauensärztliches Gutachten über die Dienstfähigkeit
vorzulegen oder sich, falls dies für erforderlich gehalten
wird, auch ärztlich beobachten zu lassen. Entzieht sich
die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte trotz wieder-
holter schriftlicher Aufforderung ohne hinreichenden Grund
der Verpflichtung, sich untersuchen oder beobachten
zu lassen, so kann er oder sie so behandelt werden, als
ob die Dienstunfähigkeit amtsärztlich festgestellt worden
wäre.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 werden die Dienst-
bezüge mit dem Ende des Monats, in dem die Ver-
setzung in den Ruhestand der Kirchenbeamtin oder
dem Kirchenbeamten mitgeteilt wird, einbehalten soweit
sie das Ruhegehalt übersteigen.

§ 70
Begrenzte Dienstfähigkeit

(1) Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse nichts anderes bestimmt, soll
von der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst-
unfähigkeit abgesehen werden, wenn die Kirchenbeamtin
oder der Kirchenbeamte unter Beibehaltung des Amtes
ihre oder seine Dienstpflichten noch während mindestens
der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit erfüllen kann
(begrenzte Dienstfähigkeit).

(2) Die Arbeitszeit der Kirchenbeamtin oder des
Kirchenbeamten ist entsprechend der begrenzten
Dienstfähigkeit herabzusetzen. Mit Zustimmung der
Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten ist auch
eine eingeschränkte Verwendung in einer nicht dem
bisherigen Amt entsprechenden Tätigkeit möglich.

(3) Von einer eingeschränkten Verwendung der
Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten nach Ab-
satz 2 soll abgesehen werden, wenn nach § 68 Abs. 2
ein anderes Amt oder eine geringerwertige Tätigkeit
übertragen werden kann.

(4) § 69 Abs. 2, 3 und § 72 gelten entsprechend.

§ 71
Allgemeine Voraussetzung

Eintritt und Versetzung in den Ruhestand setzen voraus,
dass ein Anspruch auf Ruhegehalt nach Maßgabe der
jeweils geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen
gegeben ist.

§ 72
Verfahren und Rechtsfolgen

(1) Die Versetzung in den Ruhestand wird von der für
die Ernennung zuständigen Stelle verfügt. Im Rahmen
einer Abordnung nach § 56 erfolgt die Versetzung in
den Ruhestand durch den abordnenden Dienstherrn
im Einvernehmen mit dem aufnehmenden Dienstherrn.
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Im Falle der Zuweisung nach § 57 wird das Einver-
nehmen mit der Einrichtung oder dem Dienstherrn
hergestellt. Besteht neben einem Kirchenbeamten-
verhältnis auf Zeit ein öffentlich-rechtliches Dienst-
verhältnis bei einem anderen Dienstherrn fort, so er-
folgt die Versetzung in den Ruhestand durch den
freistellenden Dienstherrn im Einvernehmen mit dem
Dienstherrn auf Zeit.

(2) Die Verfügung ist der Kirchenbeamtin oder dem
Kirchenbeamten zuzustellen. Sie kann bis zum Beginn
des Ruhestandes zurückgenommen werden.

(3) Soweit in der Verfügung nach Absatz 2 kein Zeit-
punkt bestimmt ist, beginnt der Ruhestand, abgesehen
von den Fällen der §§ 66 und 67, mit dem Ende des
Monats, in dem die Versetzung in den Ruhestand
mitgeteilt wird.

(4) Mit Beginn des Ruhestandes tritt für Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamte nach § 2 Abs. 1 Satz 2
an die Stelle des bisherigen Dienstherrn die aufsichts-
führende Kirche.

(5) Mit Beginn des Ruhestandes endet die Pflicht der
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten zur Dienst-
leistung. Sie erhalten Versorgungsbezüge nach den
jeweils geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen
des Versorgungsrechts. Im Übrigen bleibt ihnen ihre
Rechtsstellung erhalten.

§ 73
Wiederverwendung

nach Versetzung in den Ruhestand

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhe-
stand können vor Vollendung des 63. Lebensjahres, als
Schwerbehinderte im Sinne des staatlichen Schwer-
behindertenrechts vor Vollendung des 60. Lebensjahres
jederzeit wieder zum Dienst berufen werden, wenn die
Gründe für die Versetzung in den Ruhestand weggefallen
sind; das gleiche gilt für Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte im Ruhestand, die nach § 64 in den Ruhestand
versetzt wurden, wenn die Gründe für die Versetzung in
den Wartestand weggefallen sind. Sie sind verpflichtet,
einer erneuten Berufung in den Dienst Folge zu leisten,
wenn ihnen ein gleichwertiges Amt übertragen werden
soll und zu erwarten ist, dass sie den gesundheitlichen
Anforderungen des neuen Amtes genügen. Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten kann auch ein Amt
ihrer früheren Laufbahn mit einer geringerwertigen
Tätigkeit übertragen werden, wenn eine anderweitige
Verwendung nicht möglich ist und ihnen die Wahr-
nehmung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung
ihrer früheren Tätigkeit zuzumuten ist.

(2) Nach Ablauf von fünf Jahren seit dem Eintritt in
den Ruhestand können Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamte, die das 55. Lebensjahr vollendet
haben, nur mit ihrer Zustimmung erneut in den Dienst
berufen werden.

§ 74
Ruhestand

bei Kirchenbeamtenverhältnissen auf Probe

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe
sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie infolge
Krankheit, Verletzung oder sonstiger Beschädigung,
die sie sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung
oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen haben,
dienstunfähig (§ 68) geworden sind.

(2) Sie können in den Ruhestand versetzt werden,
wenn sie aus anderen Gründen dienstunfähig geworden
sind. Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde.

(3) §§ 68, 69 und 73 finden entsprechende Anwendung.

Teil 5 Beendigung des Kirchenbeamten-
verhältnisses

§ 75
Grundbestimmung

Das Kirchenbeamtenverhältnis endet außer durch den
Tod durch

1. Entlassung oder

2. Entfernung aus dem Dienst.

§ 76
Entlassung kraft Gesetzes

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind kraft
Gesetzes entlassen, wenn sie

1. aus der Kirche austreten,

2. den Dienst ohne Zustimmung des Dienstherrn auf-
geben oder nach Ablauf einer Beurlaubung trotz
Aufforderung durch den Dienstherrn nicht wieder
aufnehmen,

3. in ein öffentlich-rechtliches Amts- oder Dienst-
verhältnis zu einem anderen Dienstherrn treten,
sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist oder
die für die Ernennung zuständige Stelle keine
andere Regelung trifft,

4. nach dem Pfarrdienstrecht Auftrag und Recht zur
öffentlichen Wortverkündigung und Sakraments-
verwaltung verloren haben, soweit die Ordination
Voraussetzung für ihr bisheriges Amt war.

(2) Die für die Ernennung zuständige Stelle entscheidet
darüber, ob die Voraussetzungen nach Absatz 1 vor-
liegen, und stellt den Tag der Beendigung des Kirchen-
beamtenverhältnisses fest.

(3) Abs. 1 Nr. 1 findet keine Anwendung, wenn die
Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte mit Ein-
willigung der obersten Dienstbehörde im unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Kirchenaustritt Mitglied einer

166 – Nr. 7/2006 –



Kirche wird, die mit der Evangelischen Kirche in
Deutschland, einer Gliedkirche oder einem gliedkirch-
lichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahls-
gemeinschaft steht.

§ 77
Entlassung wegen einer Straftat

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind nach
Maßgabe des Absatzes 2 kraft Gesetzes entlassen,
wenn sie in einem ordentlichen Strafverfahren durch
Urteil eines deutschen Gerichts wegen einer vorsätz-
lichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem
Jahr rechtskräftig verurteilt worden sind.

(2) Die Entlassung aus dem Dienst wird rechtswirksam
einen Monat nach amtlicher Kenntnis der einleitenden
Stelle von der Rechtskraft des strafgerichtlichen Urteils,
spätestens einen Monat nach Zugang der amtlichen
Mitteilung bei der einleitenden Stelle, wenn nicht die ein-
leitende Stelle nach den Bestimmungen des Disziplinar-
rechts vor Ablauf dieser Frist aus kirchlichem Interesse
ein Disziplinarverfahren eingeleitet hat oder die Fort-
setzung eines bereits eingeleiteten Disziplinarverfahrens
beantragt oder beschlossen worden ist. Es besteht
kein Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines
Disziplinarverfahrens.

(3) Wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder fort-
gesetzt, so tritt die Kirchenbeamtin oder der Kirchen-
beamte mit der Einleitung oder Fortsetzung dieses
Verfahrens in den Wartestand, soweit sie oder er sich
nicht bereits auf Grund anderer Regelungen im Warte-
oder Ruhestand befindet.

§ 78
Wirkungen eines Wiederaufnahmeverfahrens

(1) Wird eine Entscheidung, durch die die Entlassung
aus dem Dienst nach § 77 bewirkt worden ist, in einem
strafgerichtlichen Wiederaufnahmeverfahren rechtskräftig
durch eine Entscheidung ersetzt, die diese Wirkungen
nicht hat, so gilt das Kirchenbeamtenverhältnis als nicht
unterbrochen. Die Kirchenbeamtin oder der Kirchen-
beamte wird, sofern die Altersgrenze noch nicht erreicht
ist und zumindest begrenzte Dienstfähigkeit vorliegt,
nach Möglichkeit entsprechend der früheren Tätigkeit
verwendet. Bis zur Einweisung in eine Stelle werden
die bisherigen Dienstbezüge gezahlt.

(2) Ist auf Grund des im Wiederaufnahmeverfahrens
festgestellten Sachverhalts ein Disziplinarverfahren ein-
geleitet worden, so verliert die Kirchenbeamtin oder der
Kirchenbeamte den Anspruch auf Dienstbezüge nach
Absatz 1, wenn auf Entfernung aus dem Dienst erkannt
wird. Bis zur Rechtskraft des Disziplinarurteils können
die Ansprüche nicht geltend gemacht werden.

(3) Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte muss
sich auf die ihr oder ihm nach Absatz 1 zustehenden
Dienstbezüge ein anderes Arbeitseinkommen oder
einen Unterhaltsbeitrag anrechnen lassen; hierüber
ist Auskunft zu geben.

§ 79
Entlassung ohne Antrag

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu
entlassen, wenn sie

1. sich weigern, das Gelöbnis nach § 19 abzulegen,

2. bei Eintritt der Dienstunfähigkeit keinen Anspruch
auf Ruhegehalt haben,

3. sich einer anderen Kirche oder Religionsgemeinschaft
anschließen, die nicht mit der Evangelischen Kirche in
Deutschland, einer Gliedkirche oder einem gliedkirch-
lichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahls-
gemeinschaft steht.

(2) Die Entlassung nach Absatz 1 Nr. 1 und 3 wird
mit der Zustellung der Entlassungsverfügung wirksam.
Die Entlassung nach Absatz 1 Nr. 2 wird mit Ablauf
des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Ent-
lassungsverfügung der Kirchenbeamtin oder dem
Kirchenbeamten zugestellt worden ist, wirksam.

§ 80
Entlassung auf Verlangen

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können
jederzeit ihre Entlassung verlangen. Das Verlangen
muss dem Dienstherrn schriftlich erklärt werden. Die
Erklärung kann zurückgenommen werden, solange
die Entlassungsverfügung der Kirchenbeamtin oder
dem Kirchenbeamten noch nicht zugegangen ist.

(2) Die Entlassung ist für den beantragten Zeitpunkt
auszusprechen. Mit Rücksicht auf dienstliche Belange
kann sie längstens bis drei Monate – bei Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten im Schul- und
Hochschuldienst längstens bis zum Ablauf des Schul-
halbjahres oder des Semesters – hinausgeschoben
werden.

(3) Der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten kann
mit der Entlassung die Möglichkeit eingeräumt werden,
in das Kirchenbeamtenverhältnis zurückzukehren. Sie
kann befristet werden und setzt voraus, dass im Zeit-
punkt der Rückkehr die für die Übertragung eines Amtes
erforderlichen persönlichen Voraussetzungen gegeben
sind. Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.

§ 81
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis

auf Zeit

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit
sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie nach Ablauf
ihrer Amtszeit weder für eine weitere Amtszeit berufen
werden noch in den Ruhestand eintreten oder wenn
das bisherige Kirchenbeamtenverhältnis nicht in ein
solches anderer Art umgewandelt wird.
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(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit
können im Einvernehmen mit dem freistellenden Dienst-
herrn vorzeitig entlassen werden, wenn die oberste
Dienstbehörde des Dienstherrn auf Zeit feststellt, dass
die Voraussetzungen einer Versetzung in den Warte-
stand nach § 60 vorliegen.

§ 82
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis

auf Probe

(1) Erreichen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte
auf Probe die Altersgrenze nach § 66 Abs. 1, so sind sie
mit dem Ende des Monats, in den dieser Zeitpunkt fällt,
entlassen.

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe
sind, soweit nicht durch Rechtsvorschrift der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas anderes
bestimmt ist, zu entlassen, wenn

1. sie sich in der Probezeit nicht bewähren;

2. sie eine Amtspflichtverletzung begehen, für die
eine Maßnahme unzureichend ist, auf die durch
Disziplinarverfügung erkannt werden kann,

3. sie dienstunfähig sind und nicht in den Ruhestand
versetzt werden.

(3) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe
können entlassen werden, wenn kirchliche Körper-
schaften oder Dienststellen aufgelöst, in ihrem Aufbau
oder in ihren Aufgaben wesentlich geändert oder mit
anderen zusammengelegt werden und die Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten auf Probe weder
weiterverwendet noch nach § 58 Abs. 2 versetzt werden
können.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 und 3 und des
Absatzes 3 ist eine Frist einzuhalten, und zwar bei einer
Beschäftigungszeit von

1. bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monats-
schluss,

2. mehr als drei Monaten ein Monat zum Monats-
schluss,

3. mindestens einem Jahr sechs Wochen zum
Schluss eines Kalendervierteljahres.

Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener
Tätigkeit im Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe im
Bereich derselben obersten Dienstbehörde.

§ 83
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis

auf Widerruf

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Wider-
ruf können jederzeit entlassen werden. § 82 Abs. 4 gilt
entsprechend.

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst soll Gelegenheit
gegeben werden, den Vorbereitungsdienst abzuleisten
und die für ihre Laufbahn vorgeschriebene Prüfung
abzulegen. Mit der Ablegung der Prüfung endet das
Kirchenbeamtenverhältnis, soweit nichts anderes be-
stimmt ist.

§ 84
Verfahren und Rechtsfolgen

(1) Die Entlassung wird von der für die Ernennung zu-
ständigen Stelle verfügt, in den Fällen der §§ 76 und 77
der Zeitpunkt der Entlassung kraft Gesetzes mitgeteilt.
Soweit nichts anderes bestimmt ist, wird sie mit der Zu-
stellung der Verfügung wirksam.

(2) Ist das Kirchenbeamtenverhältnis durch Entlassung
beendet worden, haben die früheren Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten keinen Anspruch mehr auf Be-
soldung, Versorgung oder sonstige Leistungen, soweit
nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
ihren Bereich gesetzlich etwas anderes bestimmt haben.
Wird die Entlassung im Laufe eines Kalendermonats
wirksam, so kann ihnen die für den Entlassungsmonat
gezahlte Besoldung oder Versorgung belassen werden.

(3) Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich, befristet oder
unter Auflagen als laufende oder als Einmalzahlung
gewährt werden. Die Amts- oder Dienstbezeichnung
und die im Zusammenhang mit dem Amt oder Dienst
verliehenen Titel dürfen nur weitergeführt werden, wenn
die Erlaubnis nach § 15 Abs. 4 hierzu erteilt worden ist.

§ 85
Entfernung aus dem Dienst

Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das
Disziplinarrecht geregelt.

Teil 6 Rechtsschutz und Verfahren

§ 86
Allgemeines Beschwerderecht

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können
Anträge und Beschwerden vorbringen. Dabei haben
sie den Dienstweg einzuhalten. Der Beschwerdeweg
steht ihnen bis zur obersten Dienstbehörde offen.

(2) Richtet sich die Beschwerde gegen die unmittel-
bare Vorgesetzte oder den unmittelbaren Vorgesetzten,
so kann sie bei dem nächsthöheren Vorgesetzten un-
mittelbar eingelegt werden.

(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende
Wirkung.

168 – Nr. 7/2006 –



§ 87
Rechtsweg, Vorverfahren

(1) Bei Rechtsstreitigkeiten aus dem Dienstverhältnis
ist nach Maßgabe des in der Evangelischen Kirche in
Deutschland, den Gliedkirchen und den gliedkirch-
lichen Zusammenschlüssen jeweils geltenden Rechts
der Rechtsweg zu den kirchlichen Verwaltungsgerichten
eröffnet.

(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
regeln je für ihren Bereich, ob vor Eröffnung des Rechts-
wegs ein Vorverfahren erforderlich ist.

(3) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine
Abordnung, Zuweisung, Versetzung oder Versetzung in
den Wartestand haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 88
Leistungsbescheid

Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können nach
Maßgabe ihres Rechts Ansprüche aus Kirchenbeamten-
verhältnissen durch Leistungsbescheid geltend machen.
Die Möglichkeit, einen Anspruch durch Erhebung einer
Klage zu verfolgen, bleibt unberührt.

§ 89
Zustellungen

(1) Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse nichts anderes bestimmt, kann die
Zustellung von Schriftstücken, die nach diesem Gesetz
oder nach anderen kirchlichen Bestimmungen zuzu-
stellen sind, geschehen

1. bei der Zustellung durch die Behörde durch Über-
gabe an die Empfängerin oder den Empfänger
gegen Empfangsbestätigung; wird die Annahme
des Schriftstückes oder die Unterschrift unter die
Empfangsbestätigung verweigert, so gilt das Schrift-
stück im Zeitpunkt der Weigerung als zugestellt,
wenn eine Niederschrift über den Vorgang zu den
Akten gebracht ist,

2. bei der Zustellung durch die Post durch einge-
schriebenen Brief mit Rückschein oder durch Post-
zustellung mit Zustellungsurkunde, oder

3. durch Bekanntgabe im Kirchlichen Amtsblatt des
jeweiligen Dienstherrn oder der aufsichtsführenden
Kirche, wenn der Aufenthalt der Empfängerin oder
des Empfängers nicht zu ermitteln ist.

(2) Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse nichts anderes bestimmt, kann
sich auf die Verletzung von Formvorschriften bei der
Zustellung nicht berufen, wer das zuzustellende Schrift-

stück nachweislich auf andere Weise erhalten hat. Dies
gilt nicht, wenn mit der Zustellung eine Frist für die Er-
hebung einer Klage beginnt.

Teil 7 Sondervorschriften

§ 90
Ordinierte Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte

Die allgemeinen Vorschriften des Pfarrdienstrechts über
die Ordination gelten für Ordinierte im Kirchenbeamten-
verhältnis unmittelbar. Im Übrigen gelten für Ordinierte
im Kirchenbeamtenverhältnis diejenigen Vorschriften
des Pfarrdienstrechts entsprechend, durch die nähere
Regelungen über die Wahrnehmung von Auftrag und
Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur
Sakramentsverwaltung sowie über Beschränkungen
in der Ausübung dieses Auftrages und Rechts ge-
troffen werden.

§ 91
Kirchenleitende Organe und Ämter

(1) Für die Mitglieder kirchenleitender Organe sowie
für Inhaberinnen und Inhaber kirchenleitender Ämter,
die in einem Kirchenbeamtenverhältnis stehen, können
die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren
Bereich durch Kirchengesetz abweichende Regelungen
treffen.

(2) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland,
der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
bestimmt für den jeweiligen Bereich, wer Mitglied eines
kirchenleitenden Organs ist und wer ein kirchenleitendes
Amt innehat.

§ 92
Kirchenbeamtenvertretungen

Bei der Vorbereitung kirchenbeamtenrechtlicher Vor-
schriften sind nach Maßgabe des jeweils geltenden
Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland,
der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen-
beamtenschaft zu beteiligen. Zu diesem Zweck können
Kirchenbeamtenvertretungen gebildet werden. Das
Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland,
die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse je für ihren Bereich.

Teil 8 Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 93
Zuständigkeiten

(1) Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere Zu-
ständigkeit bestimmt ist, ist die jeweilige oberste kirch-
liche Verwaltungsbehörde zuständig. Die Evangelische
Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse können die in diesem
Kirchengesetz bestimmten Zuständigkeiten je für ihren
Bereich in anderer Weise regeln.
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(2) Unbeschadet der in diesem Kirchengesetz
geregelten Zuständigkeiten können die Evangelische
Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich
bestimmen, dass bestimmte Maßnahmen und Ent-
scheidungen nur mit Zustimmung der aufsichtsführenden
Kirche nach § 2 Abs. 1 getroffen werden dürfen.

§ 94
Bestehende Kirchenbeamtenverhältnisse

(1) Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes erhalten
die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten den
Rechtsstand nach diesem Kirchengesetz.

(2) Erworbene Rechte bleiben unberührt. Das Nähere
regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse je für ihren Bereich.

§ 95
In-Kraft-Treten

(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die
Evangelische Kirche in Deutschland am 1. Januar 2006
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz über die Amtskräfte
im Kirchenbeamtenverhältnis vom 6. November 1997
(ABl. EKD S. 501), geändert durch Kirchengesetz vom
7. November 2002 (ABl.EKD S. 390) außer Kraft. Soweit
in weitergeltenden Bestimmungen auf nach Satz 1
aufgehobene Bestimmungen verwiesen ist, treten die
Vorschriften dieses Kirchengesetzes an deren Stelle.

(3) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Glied-
kirchen in Kraft, nachdem sie ihre Zustimmung erklärt
haben. Für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische
Kirche Deutschlands und ihre Gliedkirchen tritt es in
Kraft, nachdem die Vereinigte Evangelisch-Lutherische
Kirche Deutschlands ihre Zustimmung erklärt hat. Den
Zeitpunkt, zu dem dieses Kirchengesetz in Kraft tritt, be-
stimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
durch Verordnung.

§ 96
Außer-Kraft-Treten

Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können dieses Kirchengesetz jederzeit je
für ihren Bereich außer Kraft setzen. Für die Glied-
kirchen der Vereinigten Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschlands kann das Außer-Kraft-Setzen nur durch die
Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands
erklärt werden. Gliedkirchen der früheren Evangelischen
Kirche der Union, die diesem Gesetz zugestimmt haben,
können das Außer-Kraft-Setzen nur gemeinsam erklären.
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt
durch Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt,
das Kirchengesetz jeweils außer Kraft getreten ist.

Kirchliches Gesetz
über die Zustimmung zum Kirchengesetz

zur Änderung der Grundordnung
der Evangelischen Kirche in Deutschland

und zur Ratifizierung der Verträge
der Evangelischen Kirche in Deutschland

mit der Union Evangelischer Kirchen
in der Evangelischen Kirche in Deutschland

und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Deutschland

Vom 29. April 2006

Die Landessynode hat gemäß § 132 Abs. 1 der Grund-
ordnung das folgende kirchliche Gesetz beschlossen:

§ 1

Dem kirchlichen Gesetz zur Änderung der Grund-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland
und zur Ratifizierung der Verträge der Evangelischen
Kirche in Deutschland mit der Union Evangelischer
Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Deutschland vom 10. November 2005 wird zuge-
stimmt.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2006 in Kraft.

Dieses kirchliche Gesetz wird hiermit verkündet.

K a r l s r u h e , den 29. April 2006

Der Landesbischof

D r . U l r i c h F i s c h e r

Kirchliches Gesetz
zur Verlängerung

des kirchlichen Erprobungsgesetzes
zur Regelung der Stellenteilung im Dekansamt

(STDek-VerlErpG)

Vom 29. April 2006

Die Landessynode hat gemäß § 132 Abs. 4 Grund-
ordnung mit verfassungsändernder Mehrheit das
folgende kirchliche Gesetz beschlossen:

§ 1
Verlängerung des Erprobungsgesetzes

Das kirchliche Erprobungsgesetz zur Regelung der
Stellenteilung im Dekansamt vom 14. April 2000 (GVBl.
S. 92), geändert am 26. April 2001 (GVBl. S. 96), wird
um weitere drei Jahre vom 1. Mai 2006 bis zum
30. April 2009 verlängert.
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§ 2
Änderungen des Erprobungsgesetzes

Das kirchliche Erprobungsgesetz zur Regelung der
Stellenteilung im Dekansamt wird wie folgt geändert:

1. In § 1 werden die Verweise „§§ 82 Abs. 1 Nr. 3,
90 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 4 S. 1 Grundordnung“
durch „§§ 37 Nr. 2, 44 Nr. 1 und § 47 Abs. 1
Leitungs- und Wahlgesetz (LWG)“ ersetzt.

2. In § 4 Abs. 1 wird in Satz 1 das Wort „zwei“ durch
das Wort „drei“ ersetzt.

3. In § 4 Abs. 2 S. 1 wird der Text in der Klammer
durch „§ 37 Nr. 2 LWG“ und das Wort „zwei“ durch
das Wort „drei“ ersetzt.

4. In § 4 Abs. 3 wird der Verweis auf „§ 90 Abs. 2 Nr. 1
Grundordnung“ durch „§ 44 Nr. 1 LWG“ und der
Verweis auf „§ 90 Abs. 4 Grundordnung“ durch
„§ 47 Abs. 1 LWG“ ersetzt.

§ 3
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 2006 in Kraft. Für die
Amtszeit der nach diesem Gesetz Gewählten und
Berufenen gilt § 96 Grundordnung.

Dieses kirchliche Gesetz wird hiermit verkündet.

K a r l s r u h e , den 29. April 2006

Der Landesbischof

D r . U l r i c h F i s c h e r

Rechtsverordnungen

Rechtsverordnung
zur Änderung der Vertretungskostenverordnung

Vom 25. April 2006

Der Evangelische Oberkirchenrat erlässt gemäß § 44
S. 5 Pfarrdienstgesetz vom 22. Oktober 1998 (GVBl.
S. 169), zuletzt geändert durch kirchliches Gesetz vom
20. Oktober 2005 (GVBl. 2006 S. 53), folgende Änderungs-
verordnung:

§ 1
Änderung der Vertretungskostenverordnung

Die Vertretungskostenverordnung vom 28. Juli 1998
(GVBl. S. 149), zuletzt geändert am 20. Mai 2003 (GVBl.
S. 117), wird wie folgt geändert:

Bei § 4 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Bei der Beauftragung mit einer Vakanzvertretung ist
das Ende der Dienstreise das Ende der Beauftragung
mit der Vakanzvertretung.“

§ 2
In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen

(1) Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Mai 2006 in
Kraft.

(2) Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens noch nicht
abgeschlossene Verfahren zur Kostenerstattung im
Zusammenhang mit einer Beauftragung zur Vakanz-
vertretung werden nach der ab dem 1. Mai 2006 geltenden
Rechtslage abgerechnet.

K a r l s r u h e , den 25. April 2006

Evangelischer Oberkirchenrat

D r . U l r i c h F i s c h e r

(Landesbischof)

Bekanntmachungen

OKR 10. 05. 2006
AZ: 22/8

Wahl der Pfarrvertretung in der
Evangelischen Landeskirche in
Baden im Jahr 2006

Der Wahlausschuss für die Wahl der Pfarrvertretung
im Jahr 2006 hat sich am 10. Mai konstituiert und
den Terminplan für die Durchführung der Wahl be-
schlossen.

Der Terminplan ist auf Seite 180 abgedruckt.

OKR 21. 06. 2005
AZ: 34/0

Neue Zuständigkeit der Landes-
kantorate

Der Evangelische Oberkirchenrat hat in seiner Sitzung
am 21. Juni 2005 die Zuständigkeit der Landeskantorate
neu geregelt:

Landeskantorat Freiburg:

Zuständig für den gesamten Bereich Aus- und Fort-
bildung sowie die Fachaufsicht und Fachberatung der
Kirchenbezirke

Emmendingen
Freiburg
Lörrach
Müllheim
Schopfheim
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Landeskantorat Pforzheim:

Zuständig für die Fachaufsicht und Fachberatung der
Kirchenbezirke

Alb-Pfinz
Baden-Baden und Rastatt
Bretten
Hochrhein
Kehl
Konstanz
Lahr
Offenburg
Pforzheim-Land
Pforzheim-Stadt
Überlingen-Stockach
Villingen

Landeskantorat Mannheim:

Zuständig für die Fachaufsicht und Fachberatung der
Kirchenbezirke

Adelsheim-Boxberg
Heidelberg
Karlsruhe-Land
Karlsruhe und Durlach
Kraichgau
Ladenburg-Weinheim
Mannheim
Mosbach
Neckargemünd-Eberbach
Schwetzingen
Wertheim
Wiesloch

Stellenausschreibungen

Hinweise zu Bewerbungen:

Die Mietwerte der Pfarrhäuser/Pfarrwohnungen
für die ausgeschriebenen Pfarrstellen können
beim Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe
unter Telefon 07219175 709 erfragt werden.

Allen Bewerbungen ist ein tabellarischer Lebens-
lauf und ein Kurzbericht zur bisherigen Tätigkeit
und zu Schwerpunkten der Arbeit und Fort-
bildung beizufügen. Diese Unterlagen sind zur
Weitergabe an die ausgeschriebenen Gemeinden
bestimmt.

I. Gemeindepfarrstellen
Erstmalige Ausschreibungen

Leopoldshafen
(Kirchenbezirk Karlsruhe-Land)

Die Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde
Leopoldshafen wird zum 1. September 2006 frei, da
die bisherige Stelleninhaberin nach 13 Jahren in eine
andere Gemeinde wechselt. Die Pfarrstelle kann mit
einem vollen Dienstverhältnis wieder besetzt werden.

Die Evangelische Kirchengemeinde Leopoldshafen hat
ca. 2800 Mitglieder.

In der Gemeinde vorhanden sind: die 1852 erbaute
Kirche, die 1989 vollständig renoviert und künstlerisch
ausgestaltet wurde und das 1971 erbaute Gemeinde-
haus. Das 1980 erbaute Pfarrhaus hat einen schönen
Pfarrgarten, sechs Privaträume und ein Dienstzimmer
sowie ein Pfarrbüro.

Leopoldshafen ist ein Ortsteil der politischen Gemeinde
Eggenstein-Leopoldshafen. Die Bevölkerungsstruktur ist
vielschichtig. Bis in die fünfziger Jahre lebte hier haupt-
sächlich eine ländlich geprägte Bevölkerung. Nach der
Errichtung des Forschungszentrums Karlsruhe siedelten
sich in Leopoldshafen viele Mitarbeiter dieser Einrichtung
an, sodass der Ort nach Größe und Bevölkerungszahl
rasch wuchs. Mit seiner landschaftlich schönen Lage an
den Rheinauen ist Leopoldshafen zu einem beliebten
Wohnvorort der Region Karlsruhe geworden.

Die Evangelische Kirchengemeinde Leopoldshafen ver-
steht sich als eine einladende, offene Gemeinde. Neben
dem sonntäglichen Gottesdienst haben sich andere
Gottesdienste etabliert, die von der Gemeinde gut an-
genommen werden: Meditative Gottesdienste, Krabbel-
gottesdienste, Gottesdienste für und mit Jugendlichen,
Gottesdienste im Freien bei Straßenfesten, Gottesdienste
mit Kindergartenkindern und Schulgottesdienste.

Sehr beliebt sind Familiengottesdienste. Der gut be-
suchte Kindergottesdienst findet im Anschluss an
den Erwachsenengottesdienst statt und wird von der
Pfarrerin / dem Pfarrer zusammen mit Kindergottes-
dienstmitarbeiterinnen gestaltet.

Neben den Gottesdiensten drückt sich das Gemeinde-
leben in den verschiedenen Gemeindekreisen aus wie
Kirchenchor, Kinderkirchenchor, Flötenkreis, Frauen-
kreise, Seniorenkreis, Krabbelgruppe, Jugendkreis sowie
Veranstaltungen der Erwachsenenbildung.

Die Kirchengemeinde ist Träger eines Kindergartens
(fünf Gruppen), und sie betreibt zusammen mit den
anderen Kirchengemeinden des Ortes eine Diakonie-
station. Ein Krankenpflegeverein mit etwa 600 Mit-
gliedern unterstützt die Diakoniestation finanziell.

Zur katholischen Nachbargemeinde bestehen gute
Kontakte. Davon zeugen das ökumenische Gemeinde-
fest, der ökumenische Seniorenkreis, sowie die öku-
menische Bibelwoche.

Im Pfarrbüro ist eine Sekretärin mit 15 Wochenarbeits-
stunden beschäftigt. Weitere nebenamtlich Mitarbeitende
sind: eine Kirchendienerin, eine Hausmeisterin, eine
Organistin, ein Chorleiter und eine Kinderchorleiterin.

Die Gemeinde wird vom Kirchengemeinderat, be-
stehend aus 6 Frauen und 2 Männern, in Zusammen-
arbeit mit der Pfarrerin / dem Pfarrer geleitet. Darüber
hinaus gibt es ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter vor allem im Kindergottesdienst, in der Frauen-
arbeit, bei der Konfirmandenarbeit und im Besuchsdienst.

172 – Nr. 7/2006 –



Das mit der Pfarrstelle verbundene Regeldeputat
Religionsunterricht umfasst sechs Wochenstunden.

Die Gemeinde wünscht sich eine Pfarrerin / einen
Pfarrer, die/der die bewährte Gemeindearbeit fortführt,
aber auch Freude daran hat, neue Akzente zu setzen und
die/der bereit ist, mit den haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern vertrauensvoll zusammen-
zuarbeiten. Die Gestaltung der Gottesdienste und eine
klare, zeitnahe Verkündigung der biblischen Botschaft
sollten ihr/ihm am Herzen liegen.

Auch ein Pfarrehepaar, das sich die Stelle teilt, ist in
der Gemeinde willkommen.

Nähere Auskünfte erteilen der Vorsitzende des Kirchen-
gemeinderates, Herr Gerstheimer, Telefon 07247 21816
sowie Herr Dekan Brjanzew,Telefon 072512615.

Kehl, Johannesgemeinde
(Kirchenbezirk Kehl)

Die Pfarrstelle der Johannesgemeinde der Evangelischen
Kirchengemeinde Kehl kann seit 1. Juni 2006 mit einem
vollen Dienstverhältnis wieder besetzt werden. Der bis-
herige Amtsinhaber wechselte nach fast 16 Jahren auf
eine andere Pfarrstelle.

Mit der Pfarrstelle ist ein Regeldeputat von acht Wochen-
stunden Religionsunterricht verbunden.

Leitsatz der Johannesgemeinde

„Unsere Gemeinde ist ein offenes, mit Leben gefülltes
Haus der Begegnung. Es bietet Menschen jeden
Alters Raum, Kraft zu schöpfen, aufzutanken, eigene
Fähigkeiten zu entdecken, mit zu gestalten und neue
Abenteuer zu erleben.

Unser Fundament ist der Glaube an Jesus Christus,
der unser Gemeindeleben trägt und unsere Gemein-
schaft stärkt.“

Die Johannesgemeinde

Die Johannesgemeinde bildet mit Christus-, Friedens-
und Martin-Luther-Gemeinde die Kehler Gesamtkirchen-
gemeinde mit 7650 Gemeindegliedern. Die Johannes-
gemeinde wurde 1971 gegründet und ist die jüngste
der vier evangelischen Pfarreien in Kehl. Sie zählt ca.
1750 Gemeindeglieder. Die Johannesgemeinde befindet
sich in einem Wohngebiet mit einem hohen Anteil von
Spätaussiedlern. Unser Ziel ist die weitere Integration
dieser Gemeindeglieder.

Zum Einzugsgebiet der Johannesgemeinde gehören
der Evangelische Kindergarten Niedereich, das Kinder-
und Jugendheim „Oberlinhaus“ und das Seniorenheim
Dr. Friedrich-Geroldt-Haus.

Eine breit gefächerte, vertrauensvolle ökumenische
Zusammenarbeit mit den katholischen Schwester-
gemeinden wird seit Jahren gepflegt.

Lage und Infrastruktur

In Kehl leben etwa 34000 Einwohner, die Hälfte davon
in der Kernstadt.

2004 war Kehl zusammen mit der Europastadt Straßburg
Veranstaltungsort der Landesgartenschau. Eine gute
Infrastruktur ist vorhanden.

Kindergärten sowie alle Schultypen befinden sich in
unmittelbarer Nähe.

Kehl bietet ein reichhaltiges Kultur- und Vereinsleben.
Attraktiv ist ebenso das kulturelle Angebot Straßburgs,
mit der Rheinoper, dem Staats- und Stadttheater oder
der Philharmonie.

Gemeindezentrum/Pfarrhaus

Das Gemeindezentrum verfügt über einen Kirchenraum
mit neuen, künstlerisch gestalteten Kirchenfenstern,
Jugendräume, Clubraum, Küche und Pfarramtsbüro.

2005 wurde das Projekt Solaranlage (Photovoltaik)
realisiert. Der Bau eines angegliederten Jugendraumes
auf dem Grundstück steht bevor.

Das attraktive Pfarrhaus, Baujahr 1995, mit Garten und
Carport, liegt direkt neben dem Gemeindezentrum. Es
befindet sich in einem reinen Wohngebiet. Das Pfarrhaus
verfügt über eine Gesamtwohnfläche von 150 Quadrat-
metern sowie ein separates Büro.

Bereiche der Gemeindearbeit

Gottesdienst

Der Gottesdienst findet gewöhnlich sonntags um
10:00 Uhr in der Johannesgemeinde statt. Parallel dazu
wird in den Jugendräumen Kindergottesdienst angeboten.
Einmal monatlich werden im Seniorenheim ökumenische
Gottesdienste gefeiert, die von der Stelleninhaberin / dem
Stelleninhaber mit gestaltet werden.

Besondere Gottesdienstformen

-- Kreuz und Quer: ein kreativer Gottesdienst für
„Kirchenferne“;

-- Atempause: Abendgottesdienst in meditativer Form;

-- Jugendgottesdienste: 1 – 2 mal im Jahr von
Konfirmanden und Jugendlichen mitgestaltet;

-- Familiengottesdienste: in Zusammenarbeit mit dem
Kindergottesdienst- und Kindergartenteam.

Kindergarten Niedereich

– Monatliche Begegnungen mit der Seniorengruppe;

– Mitwirkung in Familiengottesdiensten.
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Kindergottesdienstarbeit, Konfirmanden- und Jugend-
arbeit

– Werden in Teamarbeit mit ehrenamtliche Mitarbeitenden
und Jugendlichen durchgeführt. Es finden ökumenische
Kinderbibeltage und Wochenendfreizeiten mit den
Konfirmanden und Jugendlichen statt. Derzeit treffen
sich wöchentlich zwei Jugendkreise.

Selbstständiger Hauskreis

Gospelchor „Jo’s Voice“/ „Jo’s Voice the band“

– Der Gospelchor Jo’s Voice hat ca. 35 Sängerinnen
und Sänger und stellt einen unserer Schwerpunkte
der Gemeindearbeit dar. Zur Begleitung diverser
besonderer Gottesdienstformen gibt es die Band
„Jo’s Voice the band“.

Besuchsdienste

Seniorenarbeit

– Mit buntem Seniorennachmittag und Senioren-
gymnastik

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Johannesgemeinde verfügt über engagierte,
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
ihre Programme weitgehend selbstständig vorbereiten
und durchführen. Als Hauptamtliche arbeiten bei uns
eine Pfarramtssekretärin sowie eine Kirchendienerin
mit jeweils elf Wochenarbeitsstunden. Ein Hausmeister
steht uns nach Bedarf zur Verfügung.

Wir wünschen uns:

Eine Pfarrerin / einen Pfarrer, gerne auch ein Ehepaar
in Stellenteilung, mit

– der Fähigkeit und Bereitschaft zur Teamarbeit;

– der Offenheit, sich auf die Situation unserer Ge-
meinde und der hier lebenden Menschen einzu-
lassen;

– dem Interesse an den besonderen Gottesdiensten,
dem Gospelchor und der Jugendarbeit;

– der Bereitschaft, das bestehende Gemeindeleben zu
fördern und weiterzuentwickeln gemäß den eigenen
Neigungen und Fähigkeiten;

– der Neugierde, an einem frisch erstellten Gemeinde-
profil (inkl. Perspektiventwicklung) weiterzuarbeiten;

– der Bereitschaft zur Mitarbeit im Bezirk.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich. Ein aufgeschlossenes und be-
geisterungsfähiges Mitarbeiterteam und ein interessierter
Ältestenkreis freuen sich auf Ihre Bewerbung.

Sie erhalten nähere Auskünfte durch das Evangelische
Dekanat Kehl, Telefon 078513751 oder vom Ältesten-
kreis der Johannesgemeinde, Frau Wagner, Telefon
0785173188.

Steinen, Petrusgemeinde
(Kirchenbezirk Schopfheim)

Die Petrusgemeinde der Evangelischen Kirchengemeinde
Steinen ist ab 1. Juli 2006 mit einem vollen Dienstverhältnis
wieder zu besetzen; der bisherige Stelleninhaber wechselt
zu diesem Termin auf eine andere Pfarrstelle.

Wer wir sind:

Der Kirchengemeinde Steinen mit 3600 Mitgliedern
hat zwei ganze Pfarrstellen. Die Ortsteile Steinen und
Hägelberg bilden die Petrusgemeinde (2500 Gemeinde-
glieder / eine Predigtstelle), die Ortsteile Höllstein und
Hüsingen die Margarethengemeinde. Beide Pfarreien
arbeiten eng zusammen, sodass Aufgaben miteinander
wahrgenommen bzw. auch aneinander abgegeben
werden. Jugendkreis und Kantorei sind Gemeinde über-
greifend. Weiter existiert bei uns eine Vielzahl von Gruppen
und Kreisen, die sich selbstständig organisieren, wie z. B.
Hauskreise, Frauenkreise, Krankenpflegevereine, der
Kindergottesdienst, usw..

Die Kirchengemeinde ist Träger des Fröbelkindergartens
(fünf Gruppen) mit einem vielfältigen Angebot für Kinder
und Familien. Die Finanzierung steht auf soliden Füßen;
die Verwaltungsarbeit wird weitgehend vom freigestellten
Kindergartenleiter geleistet. Mit der diakonischen Arbeit
im Kindergarten zeigt die evangelische Kirche klares
Profil und schafft Zugang zu vielen Familien, die auf
anderen Wegen kaum erreichbar sind.

Im gedeihlichen Miteinander bildet die Kirchengemeinde
mit dem AB-Verein, dem Bibel- und Erholungsheim „Haus
Frieden“ in Hägelberg, der freikirchlichen Gemeinde „Quelle
des Lebens“ die örtliche Allianz. Zur Ev.-Lutherischen
Gemeinde und Katholischen Pfarrgemeinde bestehen
gute Beziehungen. Diese Vielfalt ist eine Chance für das
einhellige Bekenntnis der Christen in Steinen.

Die Kirchengemeinde hat in der Kommune und bei den
Vereinen eine anerkannte Stellung.

Das mit der Pfarrstelle verbundene Regeldeputat
Religionsunterricht umfasst sechs Wochenstunden,
gegenwärtig am Schulzentrum (GHS und RS) Steinen.

Wen wir suchen:

Zentral- und Mittelpunkt unseres gemeindlichen Wirkens
ist, die Botschaft von Jesus Christus zeitgemäß zu leben
und zu verkündigen. Dies äußert sich in der Ausprägung
und Vielzahl der existierenden Gruppen und Kreise
unserer Gemeinde. Wir freuen uns auf ein Pfarrehepaar /
eine Pfarrerin / einen Pfarrer, das/die/der sich der Ver-
antwortung der Leitung unserer Gemeinde vor Gott stellt

174 – Nr. 7/2006 –



und in Freude und Freiheit in lebendiger Beziehung zu
Jesus Christus steht und diese lebt. Sie sollten aufge-
schlossen und lebensnah sein, selbstverständlich auf
ihre Mitmenschen zugehen, mit ihnen zusammenarbeiten
und sich auf sie einlassen. Die meisten Gemeinden am
Ort setzen besonders auf missionarischen Gemeinde-
aufbau. Dafür sollte der Stelleninhaber Verständnis
haben, ohne auf einen landeskirchlich-offenen Ansatz
und entsprechende Angebote zu verzichten.

Was wir bieten können:

Im zentral gelegenen Gemeindehaus befindet sich die
Pfarrwohnung mit 146 qm im 2. OG. Sie besteht aus
sechs Zimmern, Küche, Bad, Hauswirtschaftsraum,
separater Toilette und einem Balkon. Die Wohnung
wird durch den Hof, die Garage, einen abgetrennten
Pfarrgarten und die Pfarrwiese ergänzt.

Unsere im Jahr 1997 renovierte Petruskirche und das
Gemeindehaus sind beide Veranstaltungsorte für zen-
trale örtliche oder auch regionale Veranstaltungen. Für
die Gemeinde arbeitet eine Sekretärin mit 15 Wochen-
arbeitsstunden. Ein Kirchendiener steht mit 1/2 Teilzeit-
beschäftigung für die Petrusgemeinde und für die
Margarethengemeinde zur Verfügung.

Steinen ist durch ein sehr gut ausgebautes Nahverkehrs-
netz angebunden an die Kreisstadt Lörrach und die Groß-
städte Basel und Freiburg.

Unser Ort liegt im Tal der Wiese und ist Eingangstor
zum Naturpark „Südlicher Schwarzwald“; er bietet einen
hohen Freizeit- und Erholungswert.

Der Ältestenkreis, eine große Anzahl an Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie die gesamte Gemeinde erwarten
mit Freude Ihre Bewerbung.

Weitere Informationen erhalten Sie von

– Frau Dekanin Gerhild Widdess, Telefon 07622 67660
(Büro), Email: ev.dekanat.scho@stepnet.de;

– Herr Thomas Krenz, Pfarrer der Margarethen-
gemeinde und Vorsitzender des Kirchengemeinde-
rates, Telefon 07627 2066, Telefax 07627 3650,
Email: mag.stei@t-online.de;

– Herr Karlfried Lehmann, Vorsitzender des Ältesten-
kreises, Telefon/Telefax 07627 30149;

– Internetadresse: www.ekstei.de / www.steinen.de.

Die Bewerbungen für die erstmaligen Ausschreibungen
sind – unter gleichzeitiger Anzeige an das für die
Bewerberin / den Bewerber zuständige Dekanat –
innerhalb von fünf Wochen, d. h. bis spätestens

12. Juli 2006

schriftlich an den Evangelischen Oberkirchenrat, Post-
fach 2269, 76010 Karlsruhe, zu richten.

II. Patronatspfarrstellen
Erstmalige Ausschreibungen

Großeicholzheim
(Kirchenbezirk Mosbach)

Die (Patronats-)Pfarrstelle der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Großeicholzheim ist seit 15. Mai 2006 vakant
und kann mit einem vollen Dienstverhältnis wieder
besetzt werden.

Mit der Pfarrstelle Großeicholzheim (ca. 1.500 Ein-
wohner, davon ca. 880 Evangelische) ist die Verwaltung
der Evangelischen Kirchengemeinde Rittersbach ver-
bunden (ca. 800 Einwohner, davon ca. 200 Evan-
gelische – wenige Evangelische Gemeindeglieder aus
den nahe gelegenen Dörfern Waldhausen, Heidersbach
und Einbach kommen hinzu). Die Gemeinden liegen,
landschaftlich reizvoll, im Norden Badens, wo der wald-
reiche Odenwald ins fruchtbare Bauland übergeht.

Infrastruktur

Großeicholzheim hat Anschluss an die S-Bahn-Linie
nach Heidelberg (Rhein-Neckar-Raum). Ein Autobahn-
anschluss zur A 81 befindet sich in Osterburken (ca.
15 km). Ärzte und Apotheken gibt es in Seckach (ca. 4 km),
Krankenhäuser in Buchen (ca. 15 km) und Mosbach
(ca. 20 km). Gymnasien befinden sich in Adelsheim
(ca. 10 km), Osterburken (Ganztagsgymnasium), Buchen
und Mosbach, Realschulen in Osterburken (ganztags)
und in Buchen, Hauptschule und eine Werkrealschule in
Seckach. Alle Schulen sind gut mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar. Ein Kindergarten und eine Grund-
schule (erste bis vierte Klasse) befinden sich direkt in
Großeicholzheim.

Pfarrhaus

Das geräumige Pfarrhaus in Großeicholzheim mit
171 m2 Wohnfläche verfügt über sieben Zimmer, eine
Küche und zwei Bäder. Es befindet sich in einem
guten baulichen Zustand und wurde 1996 grund-
legend renoviert. Das Pfarramt mit zwei Dienstzimmern
ist im Erdgeschoss. Eine Doppelgarage und ein großer
Garten sind vorhanden.

Gemeinderäume

Großeicholzheim verfügt über ein Gemeindehaus direkt
hinter dem Pfarrhaus mit Saal, Küche und zwei Jugend-
räumen.

In Rittersbach wurde vor ca. zehn Jahren ein moderner
Gemeindesaal an die Kirche angebaut.

Die Kirche Großeicholzheim (13. Jh.) bietet ca. 200 Plätze
und in Rittersbach (19. Jh.) ca. 100 Plätze.

Gottesdienste

Die Gottesdienste finden sonntags im Wechsel um
9:00 Uhr und um 10:30 Uhr in Großeicholzheim und in
Rittersbach statt. Zwischen 5% und 15% der Mitglieder
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der Gemeinden besuchen diese Gottesdienste. Der
Kindergottesdienst wird vierzehntägig in Großeicholzheim
parallel zum Hauptgottesdienst gehalten und ebenso in
Rittersbach vierzehntägig nach dem Hauptgottesdienst.
Einmal im Monat findet im katholischen Altersheim
Waldhausen ein evangelischer Gottesdienst statt. Sehr
großen Zuspruch finden der Jugendgottesdienst (zurzeit
einmal jährlich) und die Auftritte des Singkreises.

Konfirmanden

Der Konfirmandenunterricht wird für beide Gemeinden
gemeinsam gehalten (derzeit zwölf Konfirmanden).

Gemeindekreise

In Großeicholzheim gibt es folgende Kreise: Senioren-
kreis, Jungschar, Bibelstunde, Jugendtreff, ökumenischer
Frauenkreis, Redaktionsteam Gemeindebrief und die Mit-
arbeiterversammlung. Eine Kleinkindergruppe befindet
sich im Aufbau. Der Singkreis umrahmt mit zeitgemäßem
Liedgut Gottesdienste und kirchliche Hochfeste.

In Rittersbach finden eine Jungschar, ein Frauenkreis,
ein Seniorenkreis, ein Kirchenchor und eine Kinderstunde
statt. Die Kreise werden überwiegend selbständig von
ehrenamtlich Mitarbeitenden verantwortet.

Religionsunterricht

Verbunden mit der Pfarrstelle ist ein Regeldeputat von
acht Wochenstunden Religionsunterricht.

Kirchengemeinderat

Die Kirchengemeinderäte beider Gemeinden
(Großeicholzheim sechs, Ritterbach vier KGR) bringen
sich in vielfältiger Weise in das Gemeindeleben ein
und tagen in der Regel gemeinsam.

Die Übernahme eines Bezirksauftrages wird erwartet.

Wir freuen uns auf eine Pfarrerin, einen Pfarrer oder
ein Pfarrehepaar, die/der/das

– kontaktfreudig ist, und mit Gespür für den ländlichen
Raum, offen auf die Menschen zugeht;

– Bereitschaft zeigt, die Gemeinden in Ihrer Gesamt-
heit mit zu tragen und einen Weg der Erneuerung
innerlich und äußerlich mitgeht;

– es versteht, die Gemeindeglieder durch eine am
Wort Gottes orientierte, lebendige und lebensnahe
Predigt zu stärken und die Begeisterung für Jesus
Christus zu wecken;

– Freude daran hat, die Gemeinde bei vielfältigen und
abwechslungsreichen Gottesdiensten, mit denen
auch Kirchenferne erreicht werden können, zu ver-
sammeln;

– Teamfähigkeit und Leitungskompetenz mitbringt
und kooperativ mit den Kirchengemeinderäten und
den Mitarbeitern der Gemeinden zusammenarbeiten
möchte.

– den bestehenden Bedarf an Seelsorge mit trägt.

Wir bieten:

– eine gute, konstruktive Zusammenarbeit des Kirchen-
gemeinderates beider Gemeinden;

– eine umfangreiche und engagierte Mitarbeiterschaft;

– insbesondere für die Kinder einer Pfarrfamilie positive
Strukturen dörflichen Lebens, verbunden mit in un-
mittelbarer Nähe liegenden Schulformen aller Art;

– Gemeindeglieder, die den Vorstellungen und den
neue Ideen der Pfarrerin / des Pfarrers offen und
erwartungsvoll gegenüberstehen;

– zwei einsatzfreudige Kirchendienerinnen in Rittersbach
und Großeicholzheim;

– eine engagierte Pfarramtsekretärin mit drei Wochen-
arbeitsstunden;

– einen funktionierenden Organistendienst.

Kontaktadressen:

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne:

Thomas Grünewald, Vorsitzender des KGR Großeicholzheim,
Gartenweg 17, 74743 Großeicholzheim, Telefon 06293 1854
und Dekan Dirk Keller, Martin-Butzer-Str. 3, 74821 Mosbach,
Telefon 0626192190.

Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt gemäß der Ver-
ordnung über die Besetzung der Patronatspfarreien
vom 28.10.1975 (GVBl. S. 96).

Bewerbungen für die Patronatspfarrstelle sind schrift-
lich – unter gleichzeitiger Anzeige an das für die Be-
werberin / den Bewerber zuständige Dekanat – inner-
halb von fünf Wochen bis spätestens

12. Juli 2006

mit einem Lebenslauf an S. D. Andreas Fürst zu
Leiningen, Fürstl. Leiningensche Verwaltung, Markt-
platz 12, 63916 Amorbach, mit einer Kopie an den
Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe zu richten.

III. Gemeindepfarrstellen
Nochmalige Ausschreibungen

Denzlingen
(Kirchenbezirk Emmendingen)

Die Pfarrstelle I des Gruppenpfarramts der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Denzlingen wird zum
1. September 2006 frei.

Sie kann mit einem vollen Dienstverhältnis wieder
besetzt werden.

Informationen zur Pfarrstelle und Gemeinde sind in der
erstmaligen Ausschreibung im GVBl. Nr. 5/2006 ent-
halten bzw. können von den Kontaktadressen erfragt
werden.
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Wenn Sie Interesse haben, sind der Kirchengemeinde-
rat und das zuständige Dekanat Emmendingen gerne
zur Kontaktaufnahme bereit:

Vorsitzender des Kirchengemeinderats: Hartmut Nübling,
Telefon 07666 1283; Email: nuebling@cidnet.de;

Dekanat Emmendingen: Dekanstellvertreter Klaus Broßys,
Telefon 07641918540.

Leimen, Pfarrstelle II des Gruppenpfarramts
(Kirchenbezirk Wiesloch)

Die Pfarrstelle II des Gruppenpfarramts der Evangelischen
Kirchengemeinde Leimen wurde zum 1. März 2006 frei.

Sie kann mit einem vollen Dienstverhältnis wieder
besetzt werden.

Informationen zur Pfarrstelle und Gemeinde sind in der
erstmaligen Ausschreibung im GVBl. Nr. 4/2006 ent-
halten bzw. können von den Kontaktadressen erfragt
werden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne: Frau Dekanin
Susanne Schneider-Riede, Telefon 06222 1050 sowie
Herr Pfarrer Michael Löffler, Telefon 06224 71303.

Oberöwisheim und Krankenhausseelsorge Bretten
(Kirchenbezirk Bretten)

Die Pfarrstelle Oberöwisheim wird zum 1. September 2006
frei.

Sie kann mit einem vollen Dienstverhältnis wieder
besetzt werden.

Die Stelle gliedert sich in einen halben Dienstauftrag in
der Gemeinde und zur anderen Hälfte in die Krankenhaus-
seelsorge in der Rechberg-Klinik in Bretten.

Informationen zur Pfarrstelle und Gemeinde sind in der
erstmaligen Ausschreibung im GVBl. Nr. 3/2006 ent-
halten bzw. können von den Kontaktadressen erfragt
werden.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Herrn Wolfgang Rau
(Email: pewoki.rau@web.de), Telefon 0725160741 und beim
Evangelischen Dekanat Bretten (dekanat@kb-bretten.de),
Telefon 07252 1055.

Rheinfelden, Christusgemeinde
(Kirchenbezirk Lörrach)

Die Pfarrstelle der Christusgemeinde der Evangelischen
Kirchengemeinde Rheinfelden kann mit einem vollen
Dienstverhältnis wieder besetzt werden.

Informationen zur Pfarrstelle und Gemeinde sind in der
erstmaligen Ausschreibung im GVBl. Nr. 3/2006 ent-
halten bzw. können von den Kontaktadressen erfragt
werden.

Anfragen richten Sie bitte an das Evangelische Dekanat,
Herrn Dekan Reinhold Sylla, Bahnhofstr. 8, 79539 Lörrach,
Telefon 07621 578108 oder an die Vorsitzende der Christus-
gemeinde Rheinfelden, Frau Claudia Kohleiss-Rottmann,
Hebelstr. 23, 78618 Rheinfelden, Telefon 07623 63737.

Todtnau
(Kirchenbezirk Schopfheim)

Die Pfarrstelle Todtnau wird zum 1. September 2006 frei.

Sie kann mit einem halben Dienstverhältnis wieder
besetzt werden.

Eventuell ist zusätzlich eine Kombination mit einem
halben Deputat im Religionsunterricht am Gymnasium
Schönau möglich.

Informationen zur Pfarrstelle und Gemeinde sind in der
erstmaligen Ausschreibung im GVBl. Nr. 4/2006 ent-
halten bzw. können von den Kontaktadressen erfragt
werden.

Weitere Auskünfte erteilen:

Rosemarie Gemmecker, Vorsitzende des Kirchengemeinde-
rates, Telefon 07673 887992; Dekanin Gerhild Widdess,
Telefon 07622 67660; Email: ev.dekanat.scho@stepnet.de.

Die Bewerbungen für die nochmaligen Ausschreibungen
sind – unter gleichzeitiger Anzeige an das für die
Bewerberin / den Bewerber zuständige Dekanat –
innerhalb von drei Wochen, d. h. bis spätestens

28. Juni 2006

schriftlich an den Evangelischen Oberkirchenrat, Post-
fach 2269, 76010 Karlsruhe, zu richten.

IV. Patronatspfarrstellen
Nochmalige Ausschreibungen

Lohrbach
(Kirchenbezirk Mosbach)

Die Pfarrstelle Lohrbach wird zum 1. September 2006 frei.

Sie kann mit einem vollen Dienstverhältnis wieder
besetzt werden.

Informationen zur Pfarrstelle und Gemeinde sind in der
erstmaligen Ausschreibung im GVBl. Nr. 4/2006 ent-
halten bzw. können von den Kontaktadressen erfragt
werden.

Auskünfte geben Ihnen gerne die Vorsitzenden der
Ältestenkreise, Herr Wolf, Lohrbach, Telefon 06261 5463
und Herr Mayer, Reichenbuch, Telefon 06263 1468
sowie Herr Dekan Dirk Keller, Mosbach, Telefon 06261
921932.
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Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt gemäß der Ver-
ordnung über die Besetzung der Patronatspfarreien
vom 28.10.1975 (GVBl. S. 96).

Bewerbungen für die Patronatspfarrstelle sind schrift-
lich unter gleichzeitiger Anzeige an das für die Be-
werberin / den Bewerber zuständige Dekanat inner-
halb von drei Wochen bis spätestens

28. Juni 2006

mit einem Lebenslauf an S. D. Andreas Fürst zu
Leiningen, Fürstl. Leiningensche Verwaltung, Marktplatz 12,
63916 Amorbach, mit einer Kopie an den Evangelischen
Oberkirchenrat in Karlsruhe zu richten.

V. Sonstige Stellen

Stellenausschreibung für Gemeindediakoninnen
und Gemeindediakone, Bezirksjugendreferentinnen
und Bezirksjugendreferenten

Für Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone,
Bezirksjugendreferentinnen und Bezirksjugendreferenten
kann folgende Einsatz- bzw. Versetzungsmöglichkeit
angeboten werden:

– Evangelische Hoffnungsgemeinde in Karlsruhe –
Dekanat Karlsruhe-Durlach –

1,0 Deputat ab 01. 10. 06 im Gruppenamt

Stellenbeschreibungen können im Personalreferat des
Evangelischen Oberkirchenrates – Landeskirchliche
Beauftragte für Gemeindediakoninnen und -diakone,
Telefon 07219175 205 – angefordert werden.

Interessensmeldungen sind innerhalb von drei Wochen,
d. h. bis spätestens

28. Juni 2006

schriftlich an den Evangelischen Oberkirchenrat, Post-
fach 2269, 76010 Karlsruhe, zu richten.

Dienstnachrichten

Entschließungen des Landesbischofs

Verlängerung der Amtszeit:

Die Amtszeit von Herrn Dekan Franz D o l e s c h a l als
Dekan für den Evangelischen Kirchenbezirk Müllheim
und (ab 1. 1. 2007) für den Evangelischen Kirchenbezirk
Breisgau-Hochschwarzwald wird mit Wirkung ab
16. Juli 2006 bis einschließlich 30. Juni 2007 verlängert.

Bestätigt:

Die Wahl des Pfarrers Winfried O e l s c h l e g e l in Bad
Säckingen zum Dekanstellvertreter für den Kirchen-
bezirk Hochrhein mit Wirkung vom 1. April 2006.

Berufen auf Gemeindepfarrstellen:

Pfarrvikarin i. A. Cordula E i s e n b a c h - H e c k und
Pfarrer Frank-Herbert H e c k in Nonnenweier in Stellen-
teilung gemeinsam zur Pfarrerin bzw. zum Pfarrer in
Nonnenweier (mit Wittenweier) im Kirchenbezirk Lahr
mit Wirkung vom 1. Juni 2006,

Pfarrer Dr. theol. Michael H o f f m a n n in Schopfheim
(St. Michaels-Gemeinde-West) zum Pfarrer in Brombach
mit Wirkung vom 1. Juli 2006,

Pfarrer Fritz K a b b e in Steinen (Petrusgemeinde) zum
Pfarrer in Ittersbach mit Wirkung vom 1. Juli 2006.

Erneut berufen auf landeskirchliche Pfarrstellen:

Pfarrer Reinhard P l o i g t in Karlsruhe zum Pfarrer der
Krankenhauspfarrstelle I am Städt. Klinikum in Karlsruhe
mit Wirkung vom 1. Juli 2006.

Entschließungen
des Evangelischen Oberkirchenrats

Bestätigt:

Die Wahl des Pfarrers Michael K o c h in Villingen zum
Bezirksdiakoniepfarrer für den Kirchenbezirk Villingen.

Beauftragt:

Pfarrer Willi B a um g ä r t n e r mit der Vakanzvertretung
im Pfarrdienst in den Gemeinden Sennfeld, Korb und
Leibenstadt im Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg nach
genehmigtem Verzicht auf die Pfarrstelle Großeicholzheim
mit Wirkung ab 15. Mai 2006,

Pfarrer Ortwin E n g l e r ( zuletzt Verwalter der Pfarr-
stelle Mudau) mit der Verwaltung der Pfarrstelle
Großeicholzheim (mit Rittersbach) im Kirchenbezirk
Mosbach mit Wirkung ab 15. Mai 2006.

Es treten in den Ruhestand:

Pfarrer Rudolf T r a u t z in Pforzheim (Altstadtgemeinde)
mit Ablauf des 31. Juli 2006,

Pfarrer Reinhard W e t t a c h in Pforzheim (Krankenhaus-
pfarrstelle II) mit Ablauf des 31. Juli 2006.

> Paulus schreibt: „Unsere Hoffnung steht
fest für euch, weil wir wissen: wie ihr
an den Leiden teilhabt, so werdet ihr
auch am Trost teilhaben.“ (2. Kor 1,7)

Gestorben:

Pfarrer i. R. Richard E l s e r , zuletzt in Bad
Krozingen, am 9. April 2006,

Pfarrer i. R. Dr. Wilfried S c h w e i k h a r t , zuletzt
in Freiburg (Paulusgemeinde), am 16. April 2006.
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Terminplan für die Wahl der Vertretung von Pfarrerinnen und Pfarrern

nach Festlegung des Wahlausschusses in seiner konstituierenden Sitzung
unter Berücksichtigung der Fristen nach Pfarrvertretungsgesetz (PfVertrG)

und des Mitarbeitervertretungsgesetzes (MVG)
sowie den Durchführungsbestimmungen (DB)

zum kirchlichen Gesetz über die Vertretung von Pfarrerinnen und Pfarrern in der Evangelischen Landeskirche in Baden
und der Wahlordnung zum MVG

1. Konstituierende Sitzung des Wahlausschusses

nach Einberufung durch das älteste Mitglied mit Wahl
der/des Vorsitzenden, der Stellvertreterin / des Stellvertreters
und der Schriftführerin / des Schriftführers

10. Mai 2006

2. Versand des Wahlausschuss-Schreibens in der Woche

spätestens sechs Wochen nach der Konstituierung

22. bis 26. Mai 2006

3. Auflegung der Listen der Wahlberechtigten
und der Listen der wählbaren Personen beim Evangelischen Oberkirchenrat
und bei den Dekanaten, den Schuldekaninnen und den Schuldekanen

spätestens sechs Wochen nach der Konstituierung
für die Dauer von zwei Wochen

6. bis 19. Juni 2006

4. Zeitraum, während dessen gegen Eintragungen der Wählerliste Einspruch
erhoben werden kann

innerhalb von zwei Wochen nach Auflegung

6. bis 19. Juni 2006

5. Einreichung von Wahlvorschlägen in der Zeit von

innerhalb von vier Wochen dem im Wahlausschreiben genannten Tag

6. Juni bis 3. Juli 2006

6. Auflegung der geprüften Wahlvorschlagsliste
beim Evangelischen Oberkirchenrat
und den Dekanaten/Schuldekaninnen/Schuldekanen

spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Vorschlagsfrist für zwei Wochen

17. bis 31. Juli 2006

7. Zusendung der Briefwahlunterlagen (mit Hinweisen – 1.3 DB –)

spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Wahlzeit

18. bis 22. September 2006

8. Rückläufe der Stimmzettel bis
(Wahlzeit 25. September bis 16. Oktober 2006)

16. Oktober 2006

9. Eigentlicher Wahltag 16. Oktober 2006

10. Auszählung der Stimmzettel 17. Oktober 2006

11. Unverzügliche Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch Auflegung
beim Evangelischen Oberkirchenrat und den Dekanaten in der Woche

innerhalb einer Woche nach Ablauf der Wahlzeit

17. bis 23. Oktober 2006

12. Auflegung des Wahlergebnisses und Möglichkeit der Wahlanfechtung
beim Landeskirchenrat über den Vorsitzenden des Wahlausschusses

für die Dauer von zwei Wochen beginnend nach Nr. 11

24. Oktober bis 6. November 2006
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